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Synopse Videoüberwachung/Einsatz technischer Mittel im Bundes- und Landespolizeirecht (Stand Ende 2025)

I.

BPolG 1  PolG Baden-Württemberg 1

§ 26 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen oder An-

sammlungen

(1) Die Bundespolizei kann bei oder im Zusammenhang mit öffentli-

chen Veranstaltungen oder Ansammlungen an der Grenze oder den in 

§ 23 Abs. 1 Nr. 4 bezeichneten Objekten personenbezogene Daten 

auch durch Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen von Teil-

nehmern erheben, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß bei 

oder im Zusammenhang mit einer solchen Veranstaltung oder An-

sammlung erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit an der 

Grenze oder die Sicherheit der in § 23 Abs. 1 Nr. 4 bezeichneten Ob-

jekten entstehen. Die Erhebung kann auch durchgeführt werden, wenn 

Dritte unvermeidbar betroffen werden.

(2) In den Fällen des § 7 hat die Bundespolizei die in Absatz 1 bezeich-

neten Befugnisse bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veran-

staltungen oder Ansammlungen auch außerhalb der in Absatz 1 Satz 1 

§ 44 Offener Einsatz technischer Mittel zur Bild- und Tonaufzeichnung

(1) Der Polizeivollzugsdienst kann bei oder im Zusammenhang mit öffentli-

chen Veranstaltungen und Ansammlungen, die ein besonderes Gefährdungs-

risiko aufweisen, Bild- und Tonaufzeichnungen von Personen zur Erkennung 

und Abwehr von Gefahren anfertigen. Veranstaltungen und Ansammlungen 

weisen ein besonderes Gefährdungsrisiko auf, wenn

1. aufgrund einer aktuellen Gefährdungsanalyse anzunehmen ist, dass Ver-

anstaltungen und Ansammlungen vergleichbarer Art und Größe von terroris-

tischen Anschlägen bedroht sind, oder

2. aufgrund der Art und Größe der Veranstaltungen und Ansammlungen er-

fahrungsgemäß erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit entstehen 

können.

(2) Der Polizeivollzugsdienst kann in den in § 27 Absatz 1 Nummer 4 ge-

nannten Objekten oder in deren unmittelbarer Nähe Bild- und Tonaufzeich-

nungen von Personen anfertigen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen,

1 Polizeigesetz (PolG) Baden-Württemberg v. 6.10.2020 ( GBl. 735), letzte Änderung v. 18.11.2025 (GBl. Nr. 117).



bezeichneten Örtlichkeiten und Objekte, wenn Tatsachen die Annahme

rechtfertigen, daß bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veran-

staltungen oder Ansammlungen Ordnungswidrigkeiten von erheblicher

Bedeutung oder Straftaten begangen werden.

(3) Nach den Absätzen 1 und 2 entstandene Aufzeichnungen sowie 

daraus gefertigte Unterlagen sind unverzüglich nach Beendigung der 

Veranstaltung oder Ansammlung zu vernichten, soweit sie nicht benö-

tigt werden 

1. zur Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeu-

tung oder einer Straftat oder

2. zur Verhütung von Straftaten bei oder im Zusammenhang mit Ver-

sammlungen, öffentlichen Veranstaltungen oder Ansammlungen, weil 

die betroffene Person verdächtig ist, solche Straftaten vorbereitet oder 

begangen zu haben und deshalb Grund zu der Annahme besteht, daß 

sie auch künftig solche Straftaten begehen wird.

Die Vernichtung kann ferner unterbleiben, wenn eine Störung der öf-

fentlichen Sicherheit bei oder im Zusammenhang mit der Veranstal-

tung oder Ansammlung eingetreten ist und die Aufzeichnungen aus-

schließlich zum Zwecke der polizeilichen Aus- und Fortbildung oder 

zur befristeten Dokumentation des polizeilichen Handelns verwendet 

werden. Personenbezogene Daten sind zum frühestmöglichen Zeit-

punkt zu anonymisieren. Sofern eine Anonymisierung nicht möglich 

dass an oder in Objekten dieser Art Straftaten begangen werden sollen, durch 

die Personen, diese Objekte oder darin befindliche Sachen gefährdet sind.

(3) Der Polizeivollzugsdienst oder die Ortspolizeibehörden können an öffent-

lich zugänglichen Orten Bild- und Tonaufzeichnungen von Personen anferti-

gen, wenn sich die Kriminalitätsbelastung dort von der des übrigen Gemeinde-

gebiets deutlich abhebt und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort 

auch künftig mit der Begehung von Straftaten zu rechnen ist.

(4) Der Polizeivollzugsdienst kann die nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 sowie 

Absatz 2 und 3 angefertigten Bildaufzeichnungen auch automatisch auswer-

ten. Die automatische Auswertung darf nur auf das Erkennen solcher Verhal-

tensmuster ausgerichtet sein, die auf die Begehung einer Straftat hindeuten.

(5) Der Polizeivollzugsdienst kann bei der Durchführung von Maßnahmen zur

Gefahrenabwehr oder zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkei-

ten zur Abwehr einer Gefahr Daten durch Anfertigen von Bild- und Tonauf-

zeichnungen mittels körpernah getragener Aufnahmegeräte erheben. In Woh-

nungen ist eine Maßnahme nach Satz 1 nur zur Abwehr einer dringenden Ge-

fahr für Leib oder Leben einer Person zulässig. Satz 2 gilt nicht für Arbeits-, 

Betriebs- oder Geschäftsräume. Die Erhebung personenbezogener Daten kann 

auch dann erfolgen, wenn Dritte unvermeidbar betroffen sind.

(6) Die weitere Verarbeitung einer Aufzeichnung nach Absatz 5 Satz 2 sowie 

Absatz 8 Satz 2 bedarf der richterlichen Zustimmung. Dies gilt nicht für Auf-

zeichnungen in Arbeits- Betriebs- oder Geschäftsräumen.



ist, sind Aufzeichnungen, die ausschließlich zum Zweck der Dokumen-

tation verwendet werden, nach spätestens zwei Monaten zu vernichten.

(4) Die §§ 12a und 19a des Versammlungsgesetzes bleiben unberührt.

(7) Eine Aufzeichnung personenbezogener Daten nach Absatz 5 Satz 2, die 

dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, ist unzulässig. 

Die Aufzeichnung ist unverzüglich zu unterbrechen, soweit sich während der 

Maßnahme tatsächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Inhalte, die dem 

Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, erfasst werden. Auf-

zeichnungen hierüber sind unverzüglich zu löschen. Die Aufzeichnung darf 

nur fortgesetzt werden, wenn sie nicht nach Satz 1 unzulässig ist. Erkenntnisse

aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung dürfen nicht verwertet wer-

den.

(8) Die Speicherung der nach Absatz 5 Satz 1 erlangten Daten für eine Dauer 

von mehr als 60 Sekunden ist nur zulässig, wenn Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass dies zum Schutz von Polizeibeamten oder anderen Perso-

nen gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. Gleiches gilt für 

die Speicherung der nach Absatz 5 Satz 2 erlangten Daten, wenn Tatsachen 

die Annahme rechtfertigen, dass dies zum Schutz von Polizeibeamten oder 

anderen Personen gegen eine dringende Gefahr für Leib oder Leben erforder-

lich ist. Satz 2 gilt nicht für Arbeits-, Betriebs- oder Geschäftsräume. Die Da-

tenerhebung nach den Absätzen 1 bis 4 und 9 bleibt unberührt.

(9) Der Polizeivollzugsdienst kann in Gewahrsam genommene Personen offen

mittels Bildübertragung beobachten, soweit dies zu ihrem oder zum Schutz 

des zur Durchführung des Gewahrsams eingesetzten Personals oder zur Ver-

hütung von Straftaten in polizeilich genutzten Räumen erforderlich ist.



§ 28 Besondere Mittel der Datenerhebung

(1) Die Bundespolizei kann unter Beachtung des § 70 Satz 2 personen-

bezogene Daten mit den besonderen Mitteln

(10) Auf die Beobachtung mittels Bildübertragung und die Bild- und Tonauf-

zeichnung sowie die automatisierte Auswertung ist, sofern diese nicht offen-

kundig ist, in geeigneter Weise hinzuweisen. Bild- und Tonaufzeichnungen 

sind unverzüglich, spätestens jedoch nach vier Wochen zu löschen, soweit sie 

im Einzelfall nicht zur Verfolgung von Straftaten oder von Ordnungswidrig-

keiten von erheblicher Bedeutung, zur Geltendmachung von öffentlich-recht-

lichen Ansprüchen oder nach Maßgabe des § 2 Absatz 2 zum Schutz privater 

Rechte, insbesondere zur Behebung einer bestehenden Beweisnot, erforderlich

sind. Die weitere Verarbeitung darf auch erfolgen, wenn Dritte unvermeidbar 

betroffen werden. Die Bedeutung einer Ordnungswidrigkeit ist erheblich, 

wenn nach den Umständen des Einzelfalls ein Schaden für ein wichtiges 

Rechtsgut oder für andere Rechtsgüter in erheblichem Umfang droht oder 

wenn die betreffende Vorschrift ein sonstiges wichtiges Interesse der Allge-

meinheit schützt.

(11) Für die erhobenen Daten nach Absatz 5 gilt Absatz 10 mit der Maßgabe, 

dass diese spätestens nach 60 Sekunden automatisch zu löschen sind und jede 

über das Erheben hinausgehende Verarbeitung ausgeschlossen ist, sofern nicht

zuvor die Voraussetzungen des Absatzes 8 vorliegen.§ 49 Besondere Mittel 

der Datenerhebung

(1) Der Polizeivollzugsdienst kann personenbezogene Daten durch besondere 

Mittel der Datenerhebung nach Absatz 2 über



nach Absatz 2 erheben über

1. die nach § 17 oder § 18 Verantwortlichen oder unter den Vorausset-

zungen des § 20 Abs. 1 über die dort bezeichneten Personen zur Ab-

wehr einer Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Staates oder 

für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für Sachen von erheb-

lichem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse geboten ist, 

oder

2. die in § 21 Abs. 2 bezeichneten Personen zur Verhütung von Straf-

taten im Sinne des § 12 Abs. 1 mit erheblicher Bedeutung, wenn Tatsa-

chen die Annahme rechtfertigen, daß eine solche Straftat gewerbs-, 

gewohnheits-, bandenmäßig oder von einer kriminellen Vereinigung 

begangen werden soll, und die Abwehr der Gefahr oder die Verhütung 

der Straftat auf andere Weise aussichtslos ist oder wesentlich erschwert

würde. Die Erhebung kann auch durchgeführt werden, wenn Dritte un-

vermeidbar betroffen werden.

(2) Besondere Mittel der Datenerhebung sind

1. die in den §§ 6 und 7 sowie unter den Voraussetzungen des § 9 über die 

dort genannten Personen zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Frei-

heit einer Person, für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines 

Landes oder für Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im öffentli-

chen Interesse geboten ist,

2.  eine Person, bei der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 

sie innerhalb eines überschaubaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art 

nach konkretisierte Weise eine Straftat mit erheblicher Bedeutung begehen 

wird, 

3. eine Person, deren individuelles Verhalten die konkrete Wahrscheinlichkeit 

begründet, dass sie innerhalb eines überschaubaren Zeitraums eine Straftat mit

erheblicher Bedeutung begehen wird, oder 

4. eine Person, die mit einer Person nach den Nummern 2 oder 3 nicht nur 

flüchtig oder in zufälligem Kontakt in Verbindung steht und

a) von der Vorbereitung einer Straftat mit erheblicher Bedeutung Kenntnis hat,

b) aus der Verwertung der Tat Vorteile ziehen oder

c) eine Person nach den Nummern 2 oder 3 sich ihrer zur Begehung der Straf-

tat bedienen könnte,

erheben, wenn andernfalls die Abwehr der Gefahr oder die Verhütung der 

Straftat gefährdet oder erheblich erschwert würde. Daten dürfen auch dann er-

hoben werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden.

(2) Besondere Mittel der Datenerhebung sind:



1. die planmäßig angelegte Beobachtung einer Person, die durchge-

hend länger als vierundzwanzig Stunden dauern oder an mehr als zwei 

Tagen stattfinden soll (längerfristige Observation),

2. der Einsatz technischer Mittel in einer für den Betroffenen nicht er-

kennbaren Weise

a) zur Anfertigung von Bildaufnahmen oder -aufzeichnungen,

b) zum Abhören oder Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen 

Wortes,

3. der Einsatz von Personen, die nicht der Bundespolizei angehören  

und deren Zusammenarbeit mit der Bundespolizei Dritten nicht be-

kannt ist und

4. der Einsatz von Polizeivollzugsbeamten unter einer ihnen auf Dauer 

angelegten Legende (Verdeckter Ermittler).

1. die voraussichtlich innerhalb einer Woche länger als 24 Stunden dauernde 

oder über den Zeitraum einer Woche hinaus stattfindende Observation (länger-

fristige Observation),

2. der verdeckte Einsatz technischer Mittel 

a) zur Anfertigung von Lichtbildern und Bildaufzeichnungen (Bildaufnahmen)

 sowie 

b) zum Abhören und Aufzeichnen des nichtöffentlich gesprochenen Wortes 

auf Tonträger (Tonaufnahmen),

3. der verdeckte Einsatz technischer Mittel zur Feststellung des Aufenthaltsor-

tes oder der Bewegungen einer Person oder einer beweglichen Sache (tech-

nische Observationsmittel), 

4. der Einsatz von Polizeibeamten unter Geheimhaltung ihrer wahren Identität 

(Verdeckte Ermittler) und 

5. der Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten 

nicht bekannt ist (Vertrauenspersonen).
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§ 26 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen oder 

Ansammlungen

§ 28 Besondere Mittel der Datenerhebung

Art. 33 Offener Einsatz technischer Mittel

(1) Die Polizei kann bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstal-

tungen oder Ansammlungen personenbezogene Daten offen

1. auch durch den Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bild- und 

Tonaufnahmen oder -aufzeichnungen über die für eine Gefahr Verantwortli-

chen erheben, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, 

dass dabei Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder Straftaten 

begangen werden, oder

2. mittels

a) Bildaufnahmen oder Übersichtsaufnahmen oder

b) Übersichtsaufzeichnungen

erheben, wenn dies wegen der Größe oder Unübersichtlichkeit der 

2 Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bayerischen Polizei (Polizeiaufgabengesetz – PAG) in der Fassung der Bekanntmachung v. 14.9.1990 (GVBl.  
397, BayRS 2012-1-1- I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes v. 23.7.2024 (GVBl. 247).
.



Örtlichkeit erforderlich ist; die gezielte Feststellung der Identität einer 

auf der Übersichtsaufzeichnung abgebildeten Person ist nur unter den 

Voraussetzungen der Nr. 1 zulässig.

(2) Die Polizei kann

1. zur Abwehr 

a) einer Gefahr oder

b) einer drohenden Gefahr für ein bedeutendes Rechtsgut,

2. an den in Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 genannten Orten, wenn sie öffentlich zugäng-

lich sind, oder

3. an Orten, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, 

dass dort Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder Straftaten 

begangen werden, wenn diese Orte öffentlich zugänglich sind, offen Bild- und

Tonaufnahmen oder -aufzeichnungen von Personen anfertigen.

(3) Die Polizei kann an oder in den in Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 genannten Objek-

ten offen Bild- und Tonaufnahmen oder -aufzeichnungen von Personen anfer-

tigen, soweit tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, daß an 

oder in Objekten dieser Art Straftaten begangen werden sollen, durch die Per-

sonen, diese Objekte oder andere darin befindliche Sachen gefährdet sind.

(4) Die Polizei kann bei Maßnahmen der Gefahrenabwehr an öffentlich zu-

gänglichen Orten Personen offen mittels automatisierter Bild- und Tonauf-

zeichnung, insbesondere auch mit körpernah getragenen Aufnahmegeräten, 

kurzfristig technisch erfassen, wenn dies zum Schutz von Polizeibeamten oder



Dritten erforderlich ist. Verarbeitungsfähige Aufzeichnungen dürfen gefertigt 

werden, wenn dies nach den Umständen zum Schutz von Polizeibeamten oder

eines Dritten vor Gefahren für ein bedeutendes Rechtsgut erforderlich ist. In 

Wohnungen dürfen Maßnahmen nach diesem Absatz nur zur Abwehr einer 

dringenden Gefahr für Leben, Gesundheit oder Freiheit einer Person erfolgen, 

sofern damit nicht die Überwachung der Wohnung verbunden ist. Der Einsatz 

von körpernah getragenen Aufzeichnungsgeräten in Wohnungen soll gegen-

über den Betroffenen in geeigneter Weise dokumentiert werden. Eine Verwer-

tung der nach Satz 3 erlangten Erkenntnisse ist zum Zweck der Gefahrenab-

wehr nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich 

festgestellt wurde. In Wohnungen darf zudem keine kurzfristige technische 

Erfassung ohne unverzügliche Fertigung verarbeitungsfähiger Aufzeichnun-

gen erfolgen. Es ist sicherzustellen, dass im Falle einer kurzfristigen techni-

schen Erfassung im Sinn von Satz 1, an die sich keine unverzügliche Ferti-

gung verarbeitungsfähiger Aufzeichnungen anschließt, die betroffenen perso-

nenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden.

(5) Bei Maßnahmen nach den Abs. 1 bis 3 dürfen Systeme zur automatischen 

Erkennung und Auswertung von Mustern bezogen auf Gegenstände ein-

schließlich der automatischen Systemsteuerung zu diesem Zweck verwendet 

werden, soweit dies die jeweilige Gefahrenlage auf Grund entsprechender Er-

kenntnisse erfordert.

(6) Die Polizei weist bei Maßnahmen nach den Abs. 1 bis 4 in geeigneter 



Weise auf die Bild- und Tonaufnahmen und -aufzeichnungen hin, soweit diese

nicht offenkundig sind oder Gefahr im Verzug besteht. Auf die Verwendung 

von Systemen im Sinn von Abs. 5 ist dabei gesondert hinzuweisen.

(7) Maßnahmen nach den Abs. 1 bis 5 dürfen auch dann durchgeführt werden,

wenn Dritte unvermeidlich betroffen werden.

(8) Bild- und Tonaufzeichnungen sowie daraus gefertigte Unterlagen sind 

spätestens zwei Monate nach der Datenerhebung zu löschen oder zu vernich-

ten, soweit diese nicht benötigt werden

1. zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder

Straftaten, oder

2. zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der polizeilichen Maßnahme, wenn 

eine solche Überprüfung zu erwarten steht.

Die Löschung ist zu dokumentieren.

(9) Für Bild- und Tonaufnahmen oder -aufzeichnungen durch die Polizei bei 

oder im Zusammenhang mit öffentlichen Versammlungen und Aufzügen gilt 

Art. 9 BayVersG.

(10) Soweit die Polizei bei Vorliegen der in Abs. 1 oder Abs. 2 genannten 

Voraussetzungen befugt wäre, an oder in den in Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 genann-

ten Objekten eigene Bildaufnahmen und -aufzeichnungen offen anzufertigen, 

sind die Betreiber der dort installierten Bildaufnahme- und -aufzeichnungsge-

räte verpflichtet, die gefertigten Bildaufnahmen und -aufzeichnungen auf Ver-

langen an die Polizei zu übermitteln, sofern eine Übermittlung nicht nach an-



deren Vorschriften zu unterbleiben hat. Die Verpflichtung aus Satz 1 kann 

auch erfüllt werden, indem die Betreiber der Polizei auf deren Verlangen ge-

statten, die an diesen Örtlichkeiten installierten Bildaufnahme- und -aufzeich-

nungsgeräte zur offenen Anfertigung eigener Bildaufnahmen oder -aufzeich-

nungen zu nutzen. Die Zulässigkeit von Datenübermittlungen aufgrund ander-

weitiger Rechtsgrundlagen wird hiervon nicht berührt. Eine flächendeckende 

Überwachung im Gemeindegebiet ist unzulässig. Eine bereits laufende poli-

zeiliche Datenerhebung ist unverzüglich und solange erforderlich zu unterbre-

chen oder zu beenden, sofern die Voraussetzungen für eine Maßnahme nach 

den Sätzen 1 und 2 nicht mehr vorliegen. Die Betreiber sollen vor der Inan-

spruchnahme über ihre Rechte und Pflichten aufgrund dieses Gesetzes und 

des Bayerischen Datenschutzgesetzes informiert werden. Die Abs. 6 bis 8 gel-

ten entsprechend, wobei sich die Fristen aus Abs. 8 nach dem Zeitpunkt der 

ursprünglichen Datenerhebung durch die Betreiber richten. Art. 53 Abs. 3 gilt 

entsprechend für die durch die Betreiber gemäß Satz 1 übermittelten Bildauf-

zeichnungen. Die Polizei erstattet den Betreibern auf Antrag die notwendigen 

Kosten für die Erfüllung der Verpflichtung nach den Sätzen 1 und 2.

Art. 36 Besondere Mittel der Datenerhebung 

(1) Besondere Mittel der Datenerhebung sind

1. die planmäßig angelegte Beobachtung einer Person, die durchgehend länger

als 24 Stunden oder an mehr als zwei Tagen durchgeführt werden soll (länger-



fristige Observation),

2.  der verdeckte Einsatz technischer Mittel

a) zum Abhören oder zur Aufzeichnung des außerhalb von Wohnungen nicht-

 öffentlich gesprochenen Wortes,

b) zur Feststellung des Standortes oder der Bewegungen einer Person oder ei-

ner beweglichen Sache, mit dem Ziel der Erstellung eines Bewegungsbildes,

c) zur Feststellung des Standortes oder der Bewegung einer Person oder einer 

beweglichen Sache, ohne dass ein Bewegungsbild erstellt werden soll,

d) zur Anfertigung von Bildaufzeichnungen außerhalb von Wohnungen, auch 

unter Verwendung von Systemen zur automatischen Erkennung und Auswer-

tung von Mustern im Sinn von Art. 33 Abs. 5 und zum automatischen Daten-

abgleich,

e) zur Anfertigung von Bildaufnahmen außerhalb von Wohnungen, auch unter

Verwendung von Systemen zur automatischen Erkennung und Auswertung 

von Mustern im Sinn von Art. 33 Abs. 5 und zum automatischen Datenab-

gleich.

(2) Die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr oder einer drohenden Gefahr 

für ein bedeutendes Rechtsgut personenbezogene Daten mit den besonderen 

Mitteln nach Abs. 1 erheben über

1. die hierfür Verantwortlichen,

2. Kontakt- und Begleitpersonen, wenn bestimmte Anhaltspunkte die Annah-

me rechtfertigen, dass sie mit der Gefahrenlage in Zusammenhang stehen oder



3. unter den Voraussetzungen des Art. 10 über die dort genannten Personen, 

wenn andernfalls die Erfüllung polizeilicher Aufgaben gefährdet oder we-

sentlich erschwert würde. Datenerhebungen dürfen auch durchgeführt werden,

wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden.

BPolG 3  BbgPolG3

§ 26 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen oder An-

sammlungen 

§ 28 Besondere Mittel der Datenerhebung

§ 31 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlun-

gen sowie auf öffentlich zugänglichen Straßen und Plätzen 

(1) Die Polizei kann bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstal-

tungen oder Ansammlungen, die nicht dem Versammlungsgesetz unterliegen, 

personenbezogene Daten, auch durch den Einsatz technischer Mittel zur An-

fertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen, von Teilnehmern erheben, wenn 

Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dabei Straftaten oder Ordnungs-

widrigkeiten begangen werden. Dabei dürfen auch personenbezogene Daten 

über andere Personen erhoben werden, soweit dies erforderlich ist, um eine 

Datenerhebung nach Satz 1 durchführen zu können. Bild- und Tonaufzeich-

nungen, in Dateien suchfähig gespeicherte personenbezogene Daten sowie zu 

einer Person suchfähig angelegte Akten sind spätestens einen Monat nach der 

Datenerhebung zu löschen oder zu vernichten. Dies gilt nicht, wenn sie zur 

Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten benötigt werden oder 

3 Gesetz über die Aufgaben, Befugnisse, Organisation und Zuständigkeit der Polizei im Land Brandenburg (Brandenburgisches Polizeigesetz - BbgPolG) v. 
19.3.1996 (GVBl. I/96, 74), zuletzt geändert durch Gesetz v. 19.6.2024 (GVBl.I/24, Nr. 22). 

https://bravors.brandenburg.de/fm/76/GVBl_I_22_2024.pdf


Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person künftig Straftaten bege-

hen wird und die Aufbewahrung zur vorbeugenden Bekämpfung von Strafta-

ten von erheblicher Bedeutung (§ 10 Abs. 3 Satz 1) erforderlich ist. § 39 Abs. 

6 und 7 sowie § 47 Abs. 5 und 6 bleiben unberührt.

(2) Die Polizei kann öffentlich zugängliche Straßen und Plätze mittels Bild-

übertragung offen beobachten und Bildaufzeichnungen von Personen anferti-

gen,

1. wenn und solange aufgrund von Lageerkenntnissen Tatsachen die Annahme

rechtfertigen, dass an diesen Orten vermehrt Straftaten drohen, oder

2. wenn sich diese an oder in besonders gefährdeten Objekten im Sinne von 

§ 12 Absatz 1 Nummer 3 oder in deren unmittelbarer Nähe befinden. 

Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Bildaufnahmen sind spätestens zwei 

Wochen nach der Datenerhebung zu löschen. Dies gilt nicht, wenn sie zur 

Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten benötigt werden. Über 

die Maßnahme entscheidet das für Inneres zuständige Ministerium auf Vor-

schlag des Behördenleiters. Das für Inneres zuständige Mitglied der Landes-

regierung erstattet dem Landtag jährlich einen Bericht über jede Maßnahme, 

der Angaben enthält über

1. Ort und Dauer der jeweiligen Maßnahme und

2.die hierfür jeweils zugrunde liegenden Lageerkenntnisse und die insoweit 

erwarteten Straftaten. 



§ 33 Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel 

zum Abhören und Aufzeichnen des gesprochenen Wortes und zur Anfer-

tigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten erheben durch den verdeckten 

Einsatz technischer Mittel zum Abhören und Aufzeichnen des gesprochenen 

Wortes oder zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen

1. über die in den §§ 5 und 6 genannten und unter den Voraussetzungen des § 

7 über die dort genannten Personen, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärti-

gen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist,

2. über Personen, bei denen hinreichend sichere Anhaltspunkte für die beab-

sichtigte Begehung von Straftaten von erheblicher Bedeutung (§ 10 Abs. 3 

Satz 1) sprechen, wenn die Datenerhebung zur vorbeugenden Bekämpfung 

dieser Straftaten erforderlich ist,

3. über deren Kontakt- oder Begleitpersonen, wenn die Datenerhebung zur 

vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Bedeutung (§ 10 

Abs. 3 Satz 1) unerläßlich ist.

Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über andere Personen erhoben 

werden, soweit dies erforderlich ist, um eine Datenerhebung nach Satz 1 

durchführen zu können. Als Kontakt- oder Begleitpersonen kommen nur Per-

sonen in Betracht, bei denen konkrete Tatsachen für einen objektiven Tatbe-

zug zu den in Nummer 2 genannten Personen sprechen. Dazu gehören mögli-

che Auftraggeber, Helfer oder andere Personen, die in sonstiger Weise bei der 



Planung, Durchführung oder späteren Verwertung der Tatvorteile oder zum 

Schutz des Täters eine Rolle spielen können, sei es durch bewusste Unterstüt-

zung oder dadurch, dass sie ohne ihr Wissen von den in Nummer 2 genannten 

Personen für deren Zwecke genutzt werden. Amts- und Berufsgeheimnisträger

gehören, soweit das geschützte Vertrauensverhältnis reicht, nicht zu den Kon-

takt- oder Begleitpersonen.

(2) Der verdeckte Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bildaufnah-

men und Bildaufzeichnungen, soweit er durchgehend länger als achtundvier-

zig Stunden oder an mehr als drei Tagen vorgesehen oder tatsächlich durchge-

führt und planmäßig angelegt ist, sowie der verdeckte Einsatz technischer Mit-

tel zum Abhören und Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes 

dürfen nur durch das Gericht, bei Gefahr im Verzug auch durch den Behör-

denleiter oder die Behördenleiterin oder die jeweilige Vertretung angeordnet 

werden; in diesem Fall ist unverzüglich eine richterliche Bestätigung einzu-

holen. 

…

BPolG 4  ASOGBln4

§ 26 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen oder An-

sammlungen 

§ 24 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlun-

gen

4 Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz - ASOG Bln) in der Fassung
v. 11.10.2006 (GVBl. 2006, 930), letzte Änderung v. 10.7.2025 (GVBl. 285).



§ 28 Besondere Mittel der Datenerhebung (1) Die Polizei kann bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen, nicht dem 

Versammlungsgesetz unterliegenden Veranstaltungen oder Ansammlungen 

personenbezogene Daten durch Ermittlungen oder durch den Einsatz techni-

scher Mittel zur Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen von Teilneh-

mern erheben, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dabei Strafta-

ten begangen werden. Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über Dritte 

erhoben werden, soweit das unvermeidbar ist, um eine Datenerhebung nach 

Satz 1 durchführen zu können. Verdeckte Bild- und Tonaufzeichnungen sind 

unzulässig.

(2) Bild- und Tonaufzeichnungen, daraus sowie bei Ermittlungen nach Ab-

satz 1 gewonnene personenbezogene Daten sind spätestens zwei Monate nach 

der Datenerhebung zu löschen oder zu vernichten, soweit diese nicht zur Ver-

folgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten benötigt werden oder Tat-

sachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person künftig Straftaten von er-

heblicher Bedeutung begehen wird.

(3) § 42 Abs. 4 sowie § 48 Abs. 6 und 7 bleiben unberührt.

(4) Bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen, nicht dem Versammlungsge-

setz unterliegenden Großveranstaltungen, die im Rahmen einer vom übrigen 

Straßenland sichtbar abgegrenzten Sondernutzung durchgeführt werden, dür-

fen Polizei und Rettungsdienstkräfte zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben 

die Bildaufnahmen verarbeiten, die von der Veranstalterin oder dem Veran-

stalter gemäß § 31b des Berliner Datenschutzgesetzes oder § 6b des Bundes-



datenschutzgesetzes zur ordnungsgemäßen Durchführung der Veranstaltung 

gefertigt werden. Großveranstaltungen sind Veranstaltungen, die nach Art und

Größe die Annahme rechtfertigen, dass erhebliche Gefahren für die öffentliche

Sicherheit entstehen können.

§ 24a Datenerhebung an gefährdeten Objekten

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 1 Abs. 3 kann die Polizei an einem 

gefährdeten Objekt, insbesondere an einem Gebäude oder einem sonstigen 

Bauwerk von öffentlichem Interesse, einer Religionsstätte, einem Denkmal 

oder einem Friedhof, oder, soweit zur Zweckerreichung zwingend erforder-

lich, den unmittelbar im Zusammenhang mit dem Objekt stehenden Grün- 

oder Straßenflächen personenbezogene Daten durch Anfertigung von Bild-

aufnahmen erheben und die Bilder zur Beobachtung übertragen und aufzeich-

nen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass an oder

in einem Objekt dieser Art Straftaten drohen.

(2) Der Umstand der Beobachtung und Aufzeichnung und die datenverarbei-

tende Stelle sind durch Beschilderung erkennbar zu machen.

(3) Bildaufzeichnungen sind unverzüglich zu vernichten oder zu löschen, so-

weit sie nicht zur Verfolgung von Straftaten benötigt werden.

(4) Werden durch die Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten 

Person zugeordnet, so ist diese entsprechend § 10 Abs. 5 des Berliner Daten-

schutzgesetzes über eine Verarbeitung zu benachrichtigen, soweit die Daten 



nicht entsprechend Absatz 3 unverzüglich gelöscht oder vernichtet werden.

§ 24b Datenerhebung in öffentlichen Verkehrseinrichtungen

(1) Zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Bedeutung 

kann die Polizei in öffentlich zugänglichen Räumen des öffentlichen Perso-

nennahverkehrs personenbezogene Daten durch Anfertigung von Bildaufnah-

men erheben und die Bilder zur Beobachtung übertragen und speichern, wenn 

sich aus einer nachvollziehbar dokumentierten Lagebeurteilung ein hinrei-

chender Anlass für die Datenerhebung ergibt.

(2) § 24a Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.

§ 25  Datenerhebung durch längerfristige Observation und Einsatz tech-

nischer Mittel

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten durch 

1. eine planmäßig angelegte Beobachtung einer Person, die durchgehend län- 

ger als 24 Stunden oder an mehr als zwei Tagen durchgeführt werden soll 

(längerfristige Observation), 

2. einen verdeckten Einsatz technischer Mittel, insbesondere zur Anfertigung 

von Bildaufnahmen oder -aufzeichnungen sowie zum Abhören oder Aufzeich-

nen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes,

nur erheben, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Straftat 

von erheblicher Bedeutung begangen werden soll. Die Maßnahmen sind nur 



zulässig, wenn die vorbeugende Bekämpfung der Straftat auf andere Weise 

aussichtslos erscheint und die Maßnahme nicht außer Verhältnis zur Bedeu-

tung des aufzuklärenden Sachverhalts steht.

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 können sich richten gegen

1. Personen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Straftaten 

von erheblicher Bedeutung begehen werden,

2. andere Personen, wenn die Maßnahme zur vorbeugenden Bekämpfung von 

Straftaten unerlässlich ist; dies ist anzunehmen, wenn eine in Nummer 1 ge-

nannte Person sich dieser Personen zu den in Nummer 1 genannten Zwecken 

bedienen will,

3. jede Person, wenn das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, 

Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist.

Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über Dritte erhoben werden, so-

weit das unvermeidbar ist, um eine Datenerhebung nach Absatz 1 durchführen

zu können.

(3) Maßnahmen nach Absatz 1 werden durch die Polizeipräsidentin oder den 

Polizeipräsidenten oder die Vertretung im Amt angeordnet, soweit nicht nach 

Absatz 5 eine richterliche Anordnung erforderlich ist. Die Polizeipräsidentin 

oder der Polizeipräsident kann ihre beziehungsweise seine Anordnungsbefug-

nis auf die Leitung des Landeskriminalamtes und deren Vertretung im Amt 

sowie die Leitungen der Direktionen und deren Vertretungen im Amt übertra-

gen. Erforderlichkeit und Zweck der Maßnahmen sind durch die anordnende 



Person zu dokumentieren.

(4) In oder aus Wohnungen kann die Polizei ohne Kenntnis der betroffenen 

Personen Daten nur erheben, wenn das zur Abwehr einer gegenwärtigen Ge-

fahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person unerlässlich ist. § 36 Abs. 5 

gilt entsprechend, soweit die Datenerhebung nicht mit technischen Mitteln er-

folgt.

(4a) Das Abhören oder Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes

durch den Einsatz technischer Mittel darf in oder aus Wohnungen nur ange-

ordnet werden, soweit auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte, insbesondere zu

der Art der zu überwachenden Räumlichkeiten und dem Verhältnis der zu 

überwachenden Personen zueinander, anzunehmen ist, dass durch die Überwa-

chung Äußerungen, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurech-

nen sind, nicht erfasst werden. Gespräche in Betriebs- oder Geschäftsräumen 

sind in der Regel nicht dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurech-

nen. Das Gleiche gilt für Gespräche über begangene Straftaten und Verabre-

dungen oder Aufforderungen zu Straftaten. Das Abhören und Aufzeichnen ist 

unverzüglich zu unterbrechen, soweit sich während der Überwachung An-

haltspunkte dafür ergeben, dass Äußerungen, die dem Kernbereich privater 

Lebensgestaltung zuzurechnen sind, erfasst werden. Ist das Abhören und Auf-

zeichnen unterbrochen worden, darf diese Maßnahme unter den Voraussetzun-

gen des Satzes 1 fortgeführt werden. Die Datenerhebung, die in den Kernbe-

reich privater Lebensgestaltung eingreift, ist unzulässig. Die erhobenen Daten 



sind unverzüglich zu löschen. Erkenntnisse über solche Daten dürfen nicht 

verwertet werden. Die Tatsache der Erfassung der Daten und ihrer Löschung 

sind zu dokumentieren.

(5) Maßnahmen nach den Absätzen 4 und 4a sowie das Abhören oder Auf-

zeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes außerhalb von Wohnungen

durch den Einsatz technischer Mittel dürfen außer bei Gefahr im Verzug nur 

durch den Richter angeordnet werden. Zuständig ist das Amtsgericht Tiergar-

ten. Hat die Polizei bei Gefahr im Verzug die Anordnung getroffen, so bean-

tragt sie unverzüglich die richterliche Bestätigung der Anordnung; dies gilt 

auch, wenn die Maßnahme bereits beendet ist. Die Anordnung tritt außer 

Kraft, wenn sie nicht binnen drei Tagen von dem Richter bestätigt wird. Die 

Anordnung des Richters bedarf der Schriftform. In dieser schriftlichen Anord-

nung sind insbesondere

1. die Voraussetzungen und wesentliche Abwägungsgesichtspunkte,

2. soweit bekannt Name und Anschrift des Betroffenen, gegen den sich die 

Maßnahme richtet,

3. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme,

4. die Wohnung oder Räume, in oder aus denen die Daten erhoben werden 

sollen, und

5. die Art der durch die Maßnahme zu erhebenden Daten

zu bestimmen. Sie ist auf höchstens drei Monate zu befristen. Verlängerungen 

um jeweils nicht mehr als drei weitere Monate sind auf Antrag zulässig, so-



weit die Voraussetzungen der Anordnung fortbestehen. Liegen die Vorausset-

zungen der Anordnung nicht mehr vor, ist die Maßnahme unverzüglich zu be-

enden. Das anordnende Gericht ist fortlaufend über den Verlauf, die Ergebnis-

se und die darauf beruhenden Maßnahmen zu unterrichten. Liegen die Vor-

aussetzungen der Anordnung nicht mehr vor, so ordnet es die Aufhebung der 

Datenerhebung an. Polizeiliche Maßnahmen nach Absatz 4a können durch das

anordnende Gericht jederzeit aufgehoben, geändert oder angeordnet werden. 

Soweit ein Verwertungsverbot nach Absatz 4a Satz 8 in Betracht kommt, hat 

die Polizei unverzüglich eine Entscheidung des anordnenden Gerichts über die

Verwertbarkeit der erlangten Erkenntnisse herbeizuführen. Für das Verfahren 

gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 

und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend.

(5a) Nach den Absätzen 4 und 4a erlangte personenbezogene Daten sind be-

sonders zu kennzeichnen. Nach einer Übermittlung ist die Kennzeichnung 

durch die Empfänger aufrechtzuerhalten. Solche Daten dürfen für einen ande-

ren Zweck verwendet werden, soweit dies

1. zur Verfolgung von besonders schweren Straftaten, die nach der Strafpro-

zessordnung die Wohnraumüberwachung rechtfertigen, oder

2. zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr im Sinne des Absatzes 4 erforder-

lich ist. Die Zweckänderung muss im Einzelfall festgestellt und dokumentiert 

werden.

(6) Die Absätze 2 bis 5 gelten nicht für das Abhören und Aufzeichnen, wenn 



das technische Mittel ausschließlich zum Schutz der bei einem polizeilichen 

Einsatz tätigen Personen mitgeführt oder verwendet wird. Das Abhören und 

Aufzeichnen in oder aus Wohnungen wird durch einen Beamten des höheren 

Dienstes angeordnet. Aufzeichnungen sind unverzüglich nach Beendigung des

Einsatzes zu löschen, es sei denn, sie werden zur Abwehr einer Gefahr oder 

zur Strafverfolgung benötigt. Die erlangten Erkenntnisse dürfen außer bei Ge-

fahr im Verzug nur verwendet werden, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der 

Maßnahme richterlich festgestellt worden ist; bei Gefahr im Verzug ist die 

richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen, § 37 Abs. 1 Satz 2 und 3

gilt entsprechend.

(7) Nach Abschluss einer Maßnahme nach den Absätzen 4 und 4a ist die be-

troffene Person von dem Überwachungsvorgang zu benachrichtigen. Bei einer

Person nach § 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 unterbleibt die Benachrichtigung, wenn 

sie nur mit unverhältnismäßigen Ermittlungen möglich wäre oder überwiegen-

de schutzwürdige Belange anderer Betroffener entgegenstehen. Gegenüber 

solchen Personen, die sich als Gast oder sonst zufällig in der überwachten 

Wohnung aufgehalten haben, kann die Benachrichtigung auch unterbleiben, 

wenn die Überwachung keine verwertbaren Ergebnisse erbracht hat. Im Übri-

gen erfolgt die Benachrichtigung, sobald dies ohne Gefährdung des Maßnah-

mezwecks oder von Gesundheit, Leben oder Freiheit einer Person oder von 

bedeutenden Vermögenswerten geschehen kann. Auf die Möglichkeit nach-

träglichen Rechtsschutzes ist hinzuweisen. Erfolgt die Benachrichtigung nicht 



innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung der Maßnahme, bedarf die 

weitere Zurückstellung der Benachrichtigung der richterlichen Zustimmung. 

Entsprechendes gilt nach Ablauf von jeweils weiteren sechs Monaten. Ist we-

gen des die Wohnraumüberwachung auslösenden Sachverhalts ein strafrecht-

liches Ermittlungsverfahren gegen einen Betroffenen eingeleitet worden, ist 

die Benachrichtigung in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft nachzuholen,

sobald dies der Stand des Ermittlungsverfahrens zulässt. In diesem Fall gelten 

die Regelungen der Strafprozessordnung; im Übrigen gilt für die gerichtliche 

Zuständigkeit und das Verfahren Absatz 5 Satz 3 und 13 entsprechend.

(7a) Nach Abschluss einer Maßnahme nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2, die keine 

Maßnahme nach Absatz 4 oder Absatz 4a darstellt, ist die betroffene Person 

von dem Überwachungsvorgang zu benachrichtigen, sobald dies ohne Gefäh-

rdung des Maßnahmezwecks geschehen kann. Die Benachrichtigung ist dann 

nicht geboten, wenn keine Aufzeichnungen mit personenbezogenen Daten er-

stellt wurden. Wenn sich an den auslösenden Sachverhalt ein strafrechtliches 

Ermittlungsverfahren gegen die betroffene Person anschließt, entscheidet die 

Staatsanwaltschaft über den Zeitpunkt der Benachrichtigung.

(8) Sind Unterlagen, die durch Maßnahmen der in Absatz 5 und 6 genannten 

Art erlangt worden sind, für den der Anordnung zugrunde liegenden Zweck, 

zur Strafverfolgung oder zur Strafvollstreckung nicht mehr erforderlich, so 

sind sie zu vernichten. Das gilt auch für Unterlagen, deren Rechtmäßigkeit 

nicht richterlich bestätigt worden ist. Sind die Unterlagen für Zwecke der 



Strafverfolgung oder der Strafvollstreckung verwendet worden, so ist vor ihrer

Vernichtung die Zustimmung der Staatsanwaltschaft herbeizuführen. Über die 

Vernichtung ist eine Niederschrift anzufertigen. Eine Verwendung für andere 

Zwecke ist unzulässig.

(9) Bild- und Tonaufzeichnungen, die mit einem selbsttätigen Aufzeichnungs-

gerät angefertigt wurden und ausschließlich Personen betreffen, gegen die sich

die Datenerhebungen nicht richteten, sind unverzüglich, sofern technisch mög-

lich, automatisch zu vernichten, soweit sie nicht zur Strafverfolgung benötigt 

werden.

(10) Der Senat unterrichtet das Abgeordnetenhaus von Berlin jährlich über die

nach den Absätzen 4 und 4a und, soweit richterlich überprüfungsbedürftig, 

nach Absatz 6 getroffenen Maßnahmen. Die parlamentarische Kontrolle wird 

auf der Grundlage dieses Berichts von einem Kontrollgremium ausgeübt. Die 

Vorschriften des Fünften Abschnitts des Verfassungsschutzgesetzes Berlin 

gelten entsprechend.

BPolG 5  BremPolG5

§ 26 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen oder An-

sammlungen 

§ 28 Besondere Mittel der Datenerhebung

§ 32 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlun-

gen sowie an besonders gefährdeten Objekten, Orten und Anlagen

(1) Der Polizeivollzugsdienst darf bei oder unmittelbar im Zusammenhang mit

5 Bremisches Polizeigesetz (BremPolG) in der Fassung v. 6.12.2001 (Brem.GBl. 2001, 441; 2002, 47), zuletzt geändert am 2.9.2025 (BremGBl. 574).



  

öffentlichen Veranstaltungen oder Ansammlungen, die nicht dem Versamm-

lungsgesetz unterliegen, offene Bildaufnahmen sowie Bild- und Tonaufzeich-

nungen (Aufzeichnungen) über solche Personen anfertigen, bei denen Tatsa-

chen die Annahme rechtfertigen, dass sie nicht geringfügige Ordnungswidrig-

keiten oder Straftaten begehen werden und zu erwarten ist, dass ohne diese 

Maßnahme die Erfüllung polizeilicher Aufgaben nicht möglich wäre oder we-

sentlich erschwert würde. Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, 

wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden.

(2) Der Polizeivollzugsdienst darf Aufzeichnungen von einer Person anferti-

gen, wenn sie sich in einem Objekt im Sinne des § 27 Absatz 1 Nummer 4 

oder in dessen unmittelbarer Nähe aufhält und die weiteren Voraussetzungen 

nach Absatz 1 erfüllt sind.

(3) Der Polizeivollzugsdienst darf mittels Bildübertragung und -aufzeichnung 

offen und erkennbar folgende Orte und Anlagen beobachten:

1. öffentlich zugängliche Orte, an denen vermehrt Straftaten begangen werden

oder bei denen aufgrund der örtlichen Verhältnisse die Begehung von Strafta-

ten besonders zu erwarten ist, wenn dies zur Erfüllung von Aufgaben nach § 1 

Absatz 1 erforderlich ist,

2. zeitlich auf den Anlass begrenzt öffentlich zugängliche Anlagen und Flä-

chen, an oder in denen sich anlassbezogen viele Personen gleichzeitig aufhal-

ten, wie insbesondere bei Jahrmärkten und anderen Großveranstaltungen, und 

an denen alleine die Vielzahl von Personen gleichzeitig vor Ort die Begehung 



von Straftaten erheblichen Umfangs oder von terroristischen Straftaten be-

günstigt,

3. für die öffentliche Versorgung wesentliche Infrastruktureinrichtungen sowie

die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Objekt stehenden Grün- oder 

Straßenflächen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass an oder 

in ihnen eine Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Landes oder für 

Leib oder Leben einer Person vorliegt,

4. Synagogen sowie die unmittelbar im Zusammenhang mit diesen Objekten 

stehenden oder zu diesen Objekten hinführenden Grün- oder Straßenflächen; 

hierbei dürfen private Flächen nur mit Zustimmung der verfügungsberechtig-

ten Person oder im Falle einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben 

aufgrund einer ausdrücklichen gesonderten Anordnung der Behördenleitung 

für einen Zeitraum von höchstens drei Tagen in die Beobachtung einbezogen 

werden. Im Falle einer fortbestehenden gegenwärtigen Gefahr für Leib oder 

Leben kann die behördliche Anordnung wiederholt werden.

Die Anordnung nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 darf nicht gegen den Willen der 

Eigentümerin oder des Eigentümers dieser Objekte oder öffentlich zugängli-

chen Räume erfolgen und in den Fällen des Satz 1 Nummer 4 nur mit Zustim-

mung der die Synagoge betreibenden Gemeinde. Die Anordnung der Bild-

übertragung und -aufzeichnung darf nur durch die Behördenleitung erfolgen. 

Im Übrigen gilt § 28 Absatz 2 entsprechend. Spätestens nach Ablauf von je-

weils zwei Jahren ist in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 zu prüfen, ob 

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-polizeigesetz-brempolg-in-der-fassung-vom-6-dezember-2001-296523?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-PolGBRV22P28


die Voraussetzungen für die Anordnung weiter vorliegen. Die oder der Lan-

desbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist bei der Prüfung 

nach Satz 5 anzuhören. Die Orte sind nach Zustimmung des Senators für In-

neres und Sport festzulegen. Der Senat berichtet der Deputation für Inneres 

und Sport in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 vor Erlass der Anord-

nung, im Übrigen unverzüglich. In geeigneter Weise ist vor Ort auf die Über-

wachung und die verantwortliche Stelle hinzuweisen. Die Orte der Videobe-

obachtung nach Satz 1 sind in geeigneter Weise der Öffentlichkeit bekannt zu 

geben. In den Fällen des Satzes 1 Nummer 4 sind erteilte Zustimmungen nach 

Ablauf von jeweils zwei Jahren erneut einzuholen. Im Falle einer gesonderten 

Anordnung nach Satz 1 Nummer 4 unterrichtet der Polizeivollzugsdienst die 

verfügungsberechtigten Personen der in die Beobachtung einbezogenen priva-

ten Flächen unverzüglich nach deren Beendigung.

(4) Die Aufzeichnungen und daraus gefertigte Unterlagen sind im Falle von 

Absatz 1 und 2 spätestens zwei Monate, im Falle von Absatz 3 spätestens ei-

nen Monat nach dem Zeitpunkt der Aufzeichnung zu löschen oder zu vernich-

ten, soweit nicht die Aufbewahrung im Einzelfall zur Verfolgung von Strafta-

ten oder von Ordnungswidrigkeiten weiterhin erforderlich ist. Die Löschung 

ist zu protokollieren.

§ 35 Datenerhebung mit besonderen Mitteln und Methoden

(1) Besondere Mittel und Methoden der Datenerhebung im Sinne dieses Ge-

setzes sind



1. die polizeiliche Beobachtung nach § 39,

2. die längerfristige Observation nach § 40 Absatz 1,

3. die Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel außer-

halb von Wohnungen nach § 41 Absatz 1,

4. die Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel inner-

halb von Wohnungen nach § 41 Absatz 2,

5. die Telekommunikationsüberwachung nach § 42 Absatz 1,

6. die Verkehrs- oder Nutzungsdatenauskunft nach § 43 Absatz 1,

7. die Ermittlung der Geräte- und Anschlusskennung nach § 43 Absatz 2,

8. die Standortfeststellung nach § 43 Absatz 3,

9. die Bestandsdatenerhebung nach § 44,

10. der Einsatz von Vertrauenspersonen nach § 46 und

11.der Einsatz von verdeckt ermittelnden Personen nach § 47.

...

§ 41 Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel

(1) Der Polizeivollzugsdienst darf unter den in § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 

1 bis 3 genannten Voraussetzungen durch den verdeckten Einsatz technischer 

Mittel außerhalb von Wohnungen Bildaufnahmen und -aufzeichnungen anfert-

igen, das nichtöffentlich gesprochene Wort abhören und aufzeichnen sowie 

den jeweiligen Aufenthaltsort einer Person bestimmen. Die Maßnahme darf 

auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. Das 

Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bleibt unberührt.
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(2) Ohne Wissen der oder des Betroffenen darf durch den Polizeivollzugs-

dienst das in einer Wohnung nichtöffentlich gesprochene Wort mit techni-

schen Mitteln abgehört und aufgezeichnet werden, wenn dies erforderlich ist 

zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer 

Person, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich die Person, von 

der die Gefahr ausgeht, in der Wohnung aufhält und die Gefahr auf andere 

Weise nicht abgewehrt werden kann. In Wohnungen anderer Personen ist die 

Maßnahme nur zulässig, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich

eine in Satz 1 genannte Person in der Wohnung aufhält und sie dort für die Er-

forschung des Sachverhalts relevante Gespräche führt. Sämtliche Datenerhe-

bungen nach Satz 1 sind dem anordnenden Gericht vor der Sichtung durch den

Polizeivollzugsdienst unverzüglich vorzulegen. Das Gericht entscheidet un-

verzüglich über die Verwertbarkeit oder Löschung. § 35 Absatz 3 bleibt unbe-

rührt. Die Beendigung ist dem Gericht mitzuteilen.

(3) Wird das technische Mittel ausschließlich zum Schutz von Leib, Leben 

oder Freiheit einer bei einem polizeilichen Einsatz tätigen Person eingesetzt, 

genügt die Anordnung des Polizeivollzugsdienstes.

BPolG 6  HmbPolDVG6

6 Gesetz über die Datenverarbeitung der Polizei (PolDVG) v. 12.12.2019 (HmbGVBl. 485), letzte Änderung v. 22.1.2025 (HmbGVBl. 183).



§ 26 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen oder An-

sammlungen 

§ 28 Besondere Mittel der Datenerhebung

§ 18 Datenverarbeitung im öffentlichen Raum und an besonders gefährde-

ten Objekten

(1) Die Polizei darf bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltun-

gen oder Ansammlungen personenbezogene Daten von Teilnehmern auch 

durch den Einsatz technischer Mittel zum Zwecke der Bild- und Tonübertra-

gung verarbeiten, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dabei 

Straftaten begangen werden. Der Einsatz technischer Mittel zum Zwecke der 

Bild- und Tonaufzeichnung ist nur gegen die für eine Gefahr Verantwortlichen

zulässig. Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unver-

meidbar betroffen werden. Bild- und Tonaufzeichnungen, sowie in Dateisyste-

men suchfähig gespeicherte personenbezogene Daten sind spätestens einen 

Monat nach der Datenerhebung zu löschen oder zu vernichten. Dies gilt nicht, 

wenn die Daten zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher 

Bedeutung oder von Straftaten benötigt werden oder Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass die Person künftig Straftaten begehen wird, und die Aufbe-

wahrung zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten mit erheblicher Bedeu-

tung erforderlich ist.

(2) Die Polizei darf an oder in den in § 13 Absatz 1 Nummer 3 genannten Ob-

jekten Bild- und Tonaufzeichnungen über die für eine Gefahr Verantwortli-

chen anfertigen und verarbeiten, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 

dass an oder in Objekten dieser Art Straftaten begangen werden sollen, durch 

die Personen, diese Objekte oder andere darin befindliche Sachen gefährdet 



sind. Absatz 1 Sätze 3 bis 5 gilt entsprechend. Auf den Einsatz von Aufzeich-

nungsgeräten ist hinzuweisen, soweit dadurch nicht der Zweck der Maßnahme 

gefährdet wird.

(3) Die Polizei darf zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten öffentlich 

zugängliche Straßen, Wege und Plätze mittels Bildübertragung offen beobach-

ten und Bildaufzeichnungen von Personen verarbeiten, soweit an diesen Orten 

wiederholt Straftaten der Straßenkriminalität begangen worden sind und Tatsa-

chen die Annahme rechtfertigen, dass dort auch künftig mit der Begehung der-

artiger Straftaten zu rechnen ist. Absatz 1 Sätze 3 bis 5 gilt entsprechend.

(4) Die Polizei darf von Personen, die sich in amtlichem Gewahrsam befinden, 

durch den offenen Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bild- und 

Tonaufzeichnungen längstens bis zum Ende des Tages nach deren Ergreifen 

Daten verarbeiten, wenn dies zum Schutz der Betroffenen oder der Vollzugs-

bediensteten oder zur Verhütung von Straftaten in polizeilich genutzten Räu-

men erforderlich ist. Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn 

Dritte unvermeidbar betroffen werden. Eingriffe in ein durch Berufsgeheimnis 

geschütztes Vertrauensverhältnis im Sinne der §§ 53 und 53a der Strafprozess-

ordnung sind unzulässig. Bild- und Tonaufzeichnungen sind spätestens nach 

vier Tagen zu löschen, soweit sie nicht für Zwecke der Strafverfolgung benö-

tigt werden.

(5) Die Polizei darf bei Anhalte- und Kontrollsituationen im öffentlichen Ver-

kehrsraum durch den offenen Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von 



Bild- und Tonaufaufzeichnungen in Fahrzeugen der Polizei Daten verarbeiten, 

wenn dies zum Schutz der Vollzugsbediensteten oder eines Dritten erforderlich

ist. Absatz 4 Sätze 2 und 4 gilt entsprechend.

(6) Die Polizei darf bei der Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenab-

wehr oder zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten in öffent-

lich zugänglichen Bereichen personenbezogene Daten durch den offenen Ein-

satz mittels körpernah getragener Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte verarbei-

ten, wenn dies nach den Umständen zum Schutz von Vollzugsbediensteten 

oder Dritten gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. Die am 

Körper getragenen Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte nach Satz 1 dürfen auch 

im Bereitschaftsbetrieb Aufzeichnungen anfertigen. Aufzeichnungen nach 

Satz 2 sind automatisch nach höchstens 60 Sekunden zu löschen, es sei denn, 

es beginnen in dieser Zeitspanne Aufzeichnungen nach Satz 1. In diesem Fall 

werden die Aufzeichnungen nach Satz 2 gemeinsam mit den Aufzeichnungen 

nach Satz 1 gelöscht. Aufzeichnungen sind unzulässig in Bereichen, die der 

Ausübung von Tätigkeiten von Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsge-

heimnisträgern nach § 53 Absatz 1 der Strafprozessordnung dienen. Absatz 4 

Sätze 2 und 4 gilt entsprechend.

(7) In Wohnungen darf eine Maßnahme nach Absatz 6 nur zur Abwehr einer 

Gefahr für Leib oder Leben von Vollzugsbediensteten oder Dritten durchge-

führt werden. Darüber hinaus ist auf Verlangen der von der Maßnahme betrof-

fenen Person, die die Wohnung innehat, aufzuzeichnen, soweit nicht ein anders



gerichtetes Verlangen weiterer betroffener Personen, die die Wohnung inneha-

ben, entgegensteht oder sich hierdurch eine Gefahr für Leib und Leben von 

Vollzugsbediensteten oder Dritten ergibt oder erhöht. Die weitere Verarbei-

tung einer Aufzeichnung nach Satz 1 zur Gefahrenabwehr oder zur Strafver-

folgung ist nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme und 

die Nichtbetroffenheit des Kernbereichs richterlich festgestellt wurde. Für das 

Verfahren zur Herbeiführung der Feststellung nach Satz 3 gilt § 22 Absatz 3 

Sätze 10 bis 13 entsprechend. Soweit Erkenntnisse aus dem Kernbereich priva-

ter Lebensgestaltung erlangt worden sind, gilt § 21 Absatz 3 Sätze 7 bis 11 ent-

sprechend.

(8) Die Polizei darf in öffentlich zugänglichen Bereichen personenbezogene 

Daten durch den offenen Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bild- 

und Tonaufzeichnungen verarbeiten, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für 

Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist. Absatz 4 Sätze 2 und 4 

gilt entsprechend.

(9) § 37 und § 59 Absatz 4 bleiben unberührt.

§ 21 Datenverarbeitung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel

(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten verarbeiten durch den verdeckten

Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildauf-

zeichnungen sowie zum Abhören und Aufzeichnen des nichtöffentlich gespro-

chenen Wortes

1. über die für eine Gefahr Verantwortlichen und unter den Voraussetzungen  



von § 10 SOG über die dort genannten Personen, wenn dies zur Abwehr einer 

Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder 

für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist,

2. über Personen, soweit Tatsachen, die ein wenigstens seiner Art nach konkre-

tes und zeitlich absehbares Geschehen erkennen lassen, die Annahme rechtfer-

tigen, dass diese Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen wer-

den, wenn die Datenerhebung zur Verhütung dieser Straftaten erforderlich ist, 

sowie über deren Kontakt- und Begleitpersonen, wenn die Aufklärung des  

Sachverhalts auf andere Weise aussichtslos wäre.

…

BPolG 7   HSOG7

§ 26 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen oder An-

sammlungen

§ 28 Besondere Mittel der Datenerhebung

    

§ 14 Datenerhebung und sonstige Datenverarbeitung an öffentlichen Or-

ten und besonders gefährdeten öffentlichen Einrichtungen

(1) Die Polizeibehörden können personenbezogene Daten, insbesondere durch 

den offenen Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bild- und Tonauf-

zeichnungen, auch über andere als die in den §§ 6 und 7 genannten Personen, 

bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen oder Ansamm-

7 Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) in der Fassung der Bekanntmachung v. 14.1.2005(GVBl. I, 14), zuletzt geändert am 
10.12.2025 (GVBl. Nr. 97).



lungen erheben, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, 

dass bei oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung oder Ansammlung 

Straftaten oder nicht geringfügige Ordnungswidrigkeiten drohen. Die Unterla-

gen und die personenbezogenen Daten sind spätestens zwei Monate nach Be-

endigung der Veranstaltung oder Ansammlung zu vernichten oder zu löschen, 

soweit sie nicht zur Abwehr einer Gefahr, zur Verfolgung einer Straftat oder 

Ordnungswidrigkeit oder zur Strafvollstreckung benötigt werden. Eine Verar-

beitung für andere Zwecke ist unzulässig. § 20 Abs. 8 bleibt unberührt.

(2) Die Polizeibehörden können personenbezogene Daten auch über andere als

die in den §§ 6 und 7 genannten Personen bei oder im Zusammenhang mit öf-

fentlichen Versammlungen oder Aufzügen erheben, wenn tatsächliche An-

haltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass bei oder im Zusammenhang mit 

der Versammlung oder dem Aufzug Straftaten drohen. Die Unterlagen sind 

unverzüglich nach Beendigung der Versammlung oder des Aufzuges oder 

zeitlich und sachlich damit unmittelbar im Zusammenhang stehender Ge-

schehnisse zu vernichten, soweit sie nicht zur Abwehr einer Gefahr, zur Ver-

folgung einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit oder zur Strafvollstreckung 

benötigt werden. Eine Verarbeitung für andere Zwecke ist unzulässig. § 20 

Abs. 8 bleibt unberührt.

(3) Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden können öffentlich zugängli-

che Orte

1. zur Abwehr einer Gefahr,



2. wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass Straftaten

drohen, oder

3. sofern diese Orte aufgrund ihrer konkreten Lage, Einsehbarkeit und Fre-

quentierung günstige Tatgelegenheiten für Straftaten mit erheblicher Bedeu-

tung im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 bieten und deshalb anzunehmen ist, dass 

sie gemieden werden,

mittels Bildübertragung offen beobachten und aufzeichnen. Ob die Vorausset-

zungen nach Satz 1 vorliegen, haben die Gefahrenabwehr- und die Polizeibe-

hörden auf der Grundlage einer ortsbezogenen Lagebeurteilung unter besonde-

rer Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit zu ermitteln und zu dokumen-

tieren. Der Umstand der Überwachung sowie der Name und die Kontaktdaten 

der oder des Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen zum frühest-

möglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen. Fest installierte Anlagen sind alle 

zwei Jahre daraufhin zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für ihren Betrieb 

weiterhin vorliegen. Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3a) Es wird vermutet, dass die Voraussetzungen nach Abs. 3 Satz 1 in den öf-

fentlich zugänglichen Bereichen von Flughäfen, Personenbahnhöfen, Sport-

stätten, Einkaufszentren und Packstationen vorliegen. Diese Vermutung gilt 

auch für öffentlich zugängliche Bereiche in unmittelbarer Nähe von Flughä-

fen. Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 3 Satz 3 und 4 gelten entsprechend.

(4) Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden können mittels Bildübertra-

gung offen beobachten und aufzeichnen



1. zum Schutz besonders gefährdeter öffentlicher Einrichtungen oder Räum-

lichkeiten oder besonders gefährdeter Religionsstätten,

2. zur Steuerung von Anlagen zur Lenkung oder Regelung des Straßenver-

kehrs, soweit Bestimmungen des Straßenverkehrsrechts nicht entgegenstehen.

Soweit der Inhaber des Hausrechts nicht Gefahrenabwehr- oder Polizeibehör-

de ist, gilt er im Fall des Satz 1 Nr. 1 als Gefahrenabwehrbehörde. Abs. 1 

Satz 2 und 3 und Abs. 3 Satz 3 und 4 gelten entsprechend.

(5) Die Polizeibehörden können auf öffentlichen Straßen und Plätzen Daten 

von Kraftfahrzeugkennzeichen zum Zwecke des Abgleichs mit dem Fahn-

dungsbestand automatisiert erheben. Daten, die im Fahndungsbestand nicht 

enthalten sind, sind unverzüglich zu löschen.

(6) Die Gefahrenabwehr- und die Polizeibehörden können eine Person mittels 

Bild- und Tonübertragung durch den Einsatz körpernah getragener technischer

Mittel

1. kurzfristig offen technisch erfassen, wenn dies nach den Umständen zum 

Schutz von Beschäftigten der Gefahrenabwehr- und der Polizeibehörden oder 

von Dritten gegen eine Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit erforderlich er-

scheint,

2. offen beobachten und dies aufzeichnen, wenn dies nach den Umständen 

zum Schutz von Beschäftigten der Gefahrenabwehr- und der Polizeibehörden 

oder von Dritten gegen eine Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit erforderlich 

ist.



Soweit es für die Durchführung von Maßnahmen nach Satz 1 unerlässlich ist, 

können personenbezogene Daten auch über dritte Personen erhoben werden. 

In Wohnungen sind Maßnahmen nach Satz 1 nur durch die Polizeibehörden 

und nur zur Abwehr einer dringenden Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit ei-

ner Person zulässig. Sind die Daten für Zwecke der Eigensicherung oder der 

Strafverfolgung nicht mehr erforderlich, sind sie unverzüglich zu löschen. Er-

geben sich während der Durchführung einer Maßnahme nach Satz 1 in Ver-

bindung mit Satz 3 Anhaltspunkte dafür, dass der Kernbereich privater Le-

bensgestaltung betroffen ist, ist die Maßnahme zu unterbrechen, sobald dies 

ohne Gefährdung für Leib und Leben von Polizeivollzugsbeamtinnen und -

beamten möglich ist. Unterbleibt ein Abbruch aufgrund einer Gefährdung 

nach Satz 5, sind die Tatsache des Eindringens in den Kernbereich privater 

Lebensgestaltung und die Umstände des Fortsetzens der Maßnahme zu doku-

mentieren. Die Maßnahme darf fortgeführt werden, wenn keine Anhaltspunkte

mehr dafür vorliegen, dass der Kernbereich privater Lebensgestaltung betrof-

fen ist. Soweit Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 

durch eine Maßnahme nach Satz 1 in Verbindung mit Satz 3 erlangt worden 

sind, dürfen sie nicht verwendet werden und sind unverzüglich zu löschen. Die

Tatsachen der Erfassung der Daten und der Löschung sind zu dokumentieren. 

Die Dokumentation darf ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkontrolle 

verwendet werden. Die Dokumentation ist am Ende des Kalenderjahres, das 

der Protokollierung folgt, zu löschen. Eine Verwertung der nach Satz 3 erlang-



ten Erkenntnisse ist zum Zweck der Gefahrenabwehr nur zulässig, wenn zuvor

die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt wurde. Für das Ver-

fahren gilt § 39 Abs. 1 Satz 2 und 3.

(7) Auf Maßnahmen nach Abs. 1 oder 6 ist in geeigneter Weise hinzuweisen, 

soweit diese nicht offenkundig sind oder Gefahr im Verzug besteht.

(8) Bei den Maßnahmen nach Abs. 1, 3, 3a und 4 dürfen automatisierte An-

wendungen zur Datenverarbeitung zur Erkennung und Auswertung von

1. Bewegungsmustern, die auf die Begehung einer Straftat hindeuten, oder

2. Mustern bezogen auf Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Waffengesetzes, 

Messer und gefährliche Gegenstände

verwendet werden.

Sofern Muster nach Satz 1 erkannt werden, prüfen die Polizeibehörden unver-

züglich, ob mit Straftaten mit erheblicher Bedeutung nach § 13 Abs. 3 Satz 1 

in absehbarer Zeit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit gerechnet werden 

kann. Liegen die Voraussetzungen nach Satz 2 vor, können die Polizeibehör-

den eine automatisierte Nachverfolgung der für das Vorliegen der Vorausset-

zungen nach Satz 2 verantwortlichen Personen durch ihre Kennzeichnung in 

den vorliegenden Bildübertragungen und -aufzeichnungen vornehmen. Die 

Polizeibehörden können in Bezug auf die jeweils nachverfolgten Personen 

nach Satz 3 eine biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung in öffentlich zu-

gänglichen Räumen anhand des Datenbestandes der polizeilichen Auskunfts- 

und Fahndungssysteme durchführen, wenn eine erhebliche gegenwärtige Ge-



fahr für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit einer Person vorliegt, 

sofern die Abwehr dieser Gefahr auf diese Weise unbedingt erforderlich ist.

(9) Die Polizeibehörden können zur Abwehr einer tatsächlichen und bestehen-

den oder tatsächlichen und vorhersehbaren Gefahr einer terroristischen Straftat

bei den Maßnahmen nach Abs. 1, 3, 3a und 4 die biometrische Echtzeit-Fern-

identifizierung in öffentlich zugänglichen Räumen zur gezielten Suche nach 

Personen, die diese Gefahr verursachen, durchführen, soweit die Abwehr die-

ser Gefahr auf diese Weise unbedingt erforderlich ist. Die Polizeibehörden 

können bei den Maßnahmen nach Abs. 1, 3, 3a und 4 die biometrische Echt-

zeit-Fernidentifizierung in öffentlich zugänglichen Räumen auch zur gezielten

Suche nach im Datenbestand der polizeilichen Auskunfts- und Fahndungssys-

teme gespeicherten bestimmten Opfern von Entführung, Menschenhandel oder

sexueller Ausbeutung und vermissten Personen durchführen, soweit die Suche

auf diese Weise unbedingt erforderlich ist. Die biometrische Echtzeit-Fern-

identifizierung nach Satz 1 und 2 darf nur zeitlich und örtlich auf das unbe-

dingt erforderliche Maß begrenzt erfolgen.

(10) Die Durchführung der biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung unter-

liegt der ständigen Protokollierung, die die Bezeichnung der eingesetzten au-

tomatisierten Anwendung zur Datenverarbeitung, den Zeitpunkt ihres Einsat-

zes sowie die Organisationseinheit, einschließlich einer individuellen Ken-

nung der Person, die die Maßnahme durchführt, enthalten muss. Jeder Fall der 

biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung ist von der Anwenderin oder dem 



Anwender zu begründen. Die Einzelheiten des notwendigen Inhalts der Be-

gründung werden in einer Verwaltungsvorschrift geregelt, die zu veröffentli-

chen ist. Für die Maßnahmen nach Abs. 8 und 9 gilt Abs. 3 Satz 3 entspre-

chend.

(11) Maßnahmen nach Abs. 8 Satz 4 und Abs. 9 Satz 1 und 2 dürfen nur nach 

richterlicher Anordnung nach Maßgabe des Art. 5 Abs. 3 UAbs. 2 der Verord-

nung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 

Juni 2024 (KI-VO) auf Antrag der Behördenleitung oder einer oder eines von 

dieser beauftragten Bediensteten durchgeführt werden. Bei Gefahr im Verzug 

dürfen die Maßnahmen nach Abs. 8 Satz 4 und Abs. 9 Satz 1 und 2 durch die 

Polizeibehörden angeordnet werden, mit der Maßgabe, dass die Anordnung 

der Maßnahmen nach Abs. 9 Satz 1 und 2 durch die Behördenleitung oder ei-

ne von dieser beauftragte Bedienstete oder einen von dieser beauftragten Be-

diensteten erfolgt. Hat die Polizeibehörde bei Gefahr im Verzug die Anord-

nung getroffen, so beantragt die Behördenleitung oder eine von dieser beauf-

tragte Bedienstete oder ein von dieser beauftragter Bediensteter unverzüglich, 

spätestens innerhalb von 24 Stunden, die richterliche Bestätigung der Anord-

nung. Die Anordnung tritt außer Kraft, soweit sie nicht binnen drei Tagen 

richterlich bestätigt wird. Wird die Anordnung nicht richterlich bestätigt, wer-

den die Maßnahmen nach Abs. 8 Satz 4 und Abs. 9 Satz 1 und 2 mit sofortiger

Wirkung eingestellt und alle Daten sowie die Ergebnisse und Ausgaben dieser 

Maßnahmen unverzüglich gelöscht. In der Begründung des Antrags auf Erlass 



einer richterlichen Anordnung sind die Voraussetzungen für die Maßnahmen 

nach Abs. 8 Satz 4 und Abs. 9 Satz 1 und 2 und die wesentlichen Abwägungs-

gesichtspunkte darzulegen. Insbesondere sind einzelfallbezogen die bestimm-

ten Tatsachen, die das Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs. 8 Satz 4 und 

Abs. 9 Satz 1 und 2 begründen, und die wesentlichen Erwägungen zur Erfor-

derlichkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahme darzustellen. Im Übrigen 

gilt für das Verfahren § 39 Abs. 1 Satz 2 und 3 mit der Maßgabe, dass das 

Amtsgericht zuständig ist, in dessen Bezirk die Polizeibehörde ihren Sitz hat. 

Das Nähere zu dem technischen Verfahren wird in einer Verwaltungsvor-

schrift geregelt.

§ 15 Datenerhebung durch Observation und Einsatz technischer Mittel

(1) Im Sinne dieser Bestimmung ist

1. längerfristige Observation die planmäßig angelegte Beobachtung einer Per-

son, die durchgehend länger als 24 Stunden dauern oder an mehr als zwei Ta-

gen stattfinden soll,

2. Einsatz technischer Mittel ihre für die betroffene Person nicht erkennbare 

Anwendung, insbesondere zur Anfertigung von Bildaufnahmen oder -auf-

zeichnungen sowie zum Abhören oder Aufzeichnen des gesprochenen Wortes.

…
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§ 26 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen oder An-

sammlungen 

§ 28 Besondere Mittel der Datenerhebung

§ 32 Einsatz technischer Mittel zur offenen Bild- und Tonaufnahme sowie 

zur Bild- und Tonaufzeichnung

(1) Bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen oder An-

sammlungen, die nicht dem Versammlungsgesetz unterliegen, können perso-

nenbezogene Daten offen auch durch den Einsatz technischer Mittel

1. zur Bild- und Tonaufzeichnung über die in § 69 und § 70 genannten Perso-

nen erhoben werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dabei 

Straftaten begangen werden oder

2. zur Bildaufnahme erhoben werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfer-

tigen, dass dabei Straftaten begangen werden, oder zur Übersichtsaufnahme 

erhoben werden, wenn dies zur Lenkung und Leitung des Einsatzes erforder-

lich ist. Übersichtsaufzeichnungen und die gezielte Feststellung der Identität 

einer auf diesen Aufzeichnungen abgebildeten Person sind nur unter den Vor-

aussetzungen der Nummer 1 zulässig; die Identitätsfeststellung darf nur durch 

die Polizei erfolgen.

(2) An öffentlich zugänglichen Orten dürfen personenbezogene Daten offen 

mit technischen Mitteln zur Bildaufnahme erhoben werden, wenn und solange 

Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass an diesen ein die öffentliche Si-

cherheit schädigendes Ereignis in absehbarer Zeit mit hinreichender Wahr-

8 Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Mecklenburg-Vorpommern (Sicherheits- und Ordnungsgesetz - SOG M-V) v. 27.4. 2020 (GVOBl. M-V
334), letzte Änderung am 14.12.2023 (GVOBl. M-V 891).



scheinlichkeit eintreten wird.

(3) Darüber hinaus dürfen personenbezogene Daten offen mit technischen Mit-

teln zur Bildaufzeichnung erhoben werden, soweit an öffentlich zugänglichen 

Orten wiederholt Straftaten begangen worden sind und Tatsachen die Annah-

me rechtfertigen, dass dort künftig mit der Begehung von Straftaten zu rechnen

ist.

(4) An oder in den in § 29 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und 3 genannten Objek-

ten dürfen personenbezogene Daten offen mit technischen Mitteln zur Bild- 

und Tonaufzeichnung erhoben werden, soweit Tatsachen die Annahme recht-

fertigen, dass an oder in Objekten dieser Art Straftaten begangen werden sol-

len, durch die Personen, diese Objekte oder andere darin befindliche Sachen 

gefährdet sind.

(5) Maßnahmen nach Absatz 2 bis 4 bedürfen der schriftlichen Anordnung 

durch die Leitung der zuständigen Behörde. In ihr sind anzugeben:

1. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, einschließlich einer Bezeichnung 

der Orte beziehungsweise Objekte, auf die sich die Maßnahme erstreckt,

2. die Gründe.

Über die Anordnung ist die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz 

unverzüglich zu unterrichten.

(6) Die Datenverarbeitung kann auch dann erfolgen, wenn Dritte (§ 3 Absatz 4

Nummer 2) unvermeidbar betroffen sind. Auf eine Datenverarbeitung nach 

Absatz 1 bis 4 ist in geeigneter Weise hinzuweisen, soweit diese nicht offen-



kundig ist oder Gefahr im Verzug besteht. Eine wegen Gefahr im Verzug un-

terbliebene Mitteilung ist unverzüglich nachzuholen.

(7) Aufzeichnungen nach Absatz 1 sind spätestens einen Monat nach ihrer Er-

hebung zu löschen. Aufzeichnungen nach Absatz 3 und 4 sind spätestens zwei 

Wochen nach ihrer Erhebung zu löschen. Satz 1 und 2 gelten nicht, soweit 

nach diesem Gesetz eine Weiterverarbeitung zulässig ist oder § 45 Absatz 3 

eine Einschränkung der Verarbeitung vorsieht.

(8) Die Polizei kann an öffentlichen Orten technische Mittel zur offenen Bild- 

und Tonaufzeichnung in oder an Fahrzeugen der Polizei einsetzen, soweit und 

solange im Rahmen der Gefahrenabwehr und bei der Verfolgung von Strafta-

ten und Ordnungswidrigkeiten mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwar-

ten ist, dass dies zum Schutz der Polizeivollzugsbeamtinnen oder Polizeivoll-

zugsbeamten oder Dritten (§ 3 Absatz 4 Nummer 2) gegen eine Gefahr für 

Leib oder Leben erforderlich ist. Absatz 6 und Absatz 7 Satz 2 und 3 gelten 

entsprechend.

(9) Die Polizei kann in den für die Durchführung der Gewahrsamnahme ge-

nutzten polizeilichen Räumen durch den offenen Einsatz technischer Mittel 

Bild- und Tonaufzeichnungen anfertigen, soweit Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass dies zum Schutz der dort befindlichen Personen gegen eine 

Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. Absatz 6 und Absatz 7 Satz 2 und 

3 gelten entsprechend.

(10) Die Polizei darf durch den offenen Einsatz technischer Mittel Bild- und 



Tonaufzeichnungen zur Suche von Personen, deren Leben oder Gesundheit ge-

fährdet ist, anfertigen, wenn die Erfüllung der polizeilichen Aufgabe auf ande-

re Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Absatz 6 gilt entspre-

chend. Nach Abschluss der Maßnahme sind die erhobenen personenbezogenen

Daten unverzüglich zu löschen. Dies gilt nicht, soweit nach diesem Gesetz ei-

ne Weiterverarbeitung zulässig ist oder § 45 Absatz 3 eine Einschränkung der 

Verarbeitung vorsieht.

§ 33 Besondere Mittel der Datenerhebung

(1) Besondere Mittel der Datenerhebung sind

1. die planmäßig angelegte Beobachtung, die durchgehend länger als 24 Stun-

den dauert oder an mehr als zwei Tagen stattfinden soll (längerfristige Obser-

vation),

2. der verdeckte Einsatz technischer Mittel, insbesondere solcher zur Bild- und

Tonaufnahme oder Bild- und Tonaufzeichnung,

3. der Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei den Be-

troffenen und Dritten (§ 3 Absatz 4 Nummer 2) nicht bekannt ist (Vertrauens-

personen),

4. der Einsatz von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten un-

ter einer ihnen verliehenen, auf Dauer angelegten, veränderten Identität (ver-

deckt Ermittelnde). …

https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-SOGMV2020pP3/format/xsl?oi=P545AwYGp4&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D


BPolG 9  NPOG9

§ 26 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen oder An-

sammlungen 

§ 28 Besondere Mittel der Datenerhebung

   

§ 32 Datenerhebung durch den Einsatz technischer Mittel bei öf-

fentlichen Veranstaltungen und im öffentlichen Raum

(1) Die Polizei kann eine Person, bei der Tatsachen die Annahme recht-

fertigen, dass sie bei oder im Zusammenhang mit einer öffentlichen 

Veranstaltung oder Ansammlung, die nicht dem Niedersächsischen 

Versammlungsgesetz unterliegt, eine Straftat oder nicht geringfügige 

Ordnungswidrigkeit begehen wird, bei oder im Zusammenhang mit die-

ser Veranstaltung oder Ansammlung mittels Bildübertragung offen be-

obachten, um die Straftat oder Ordnungswidrigkeit zu verhüten, und 

von dieser Person zu diesem Zweck Bild- und Tonaufzeichnungen 

(Aufzeichnungen) offen anfertigen. Die Maßnahme darf auch durchge-

führt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. Die Maß-

nahme ist kenntlich zu machen. 

(2) Eine verdeckte Anfertigung von Aufzeichnungen ist nur zulässig, 

wenn die offene Anfertigung dazu führen kann, dass die Straftaten an 

anderer Stelle, zu anderer Zeit oder in anderer Weise begangen werden.

(3) Die Verwaltungsbehörden und die Polizei dürfen öffentliche Stra-

ßen und Plätze sowie andere öffentlich zugängliche Orte mittels Bild-

9 Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG) in der Fassung der Bekanntmachung v. 19.1.2005 (Nds. GVBl. 9), zuletzt geändert am 
22.9.2022 (Nds. GVBl. 589)..



übertragung offen beobachten,

1. wenn dort wiederholt Straftaten oder nicht geringfügige Ordnungs-

widrigkeiten begangen wurden und die Beobachtung zur Verhütung 

entsprechender Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten erforderlich ist,

2. wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass im zeitlichen und 

örtlichen Zusammenhang mit einer Veranstaltung oder einem sonstigen

Ereignis eine Straftat oder nicht geringfügige Ordnungswidrigkeit be-

gangen wird, und die Beobachtung im zeitlichen und örtlichen Zusam-

menhang mit diesem Ereignis zur Verhütung dieser Straftat oder Ord-

nungswidrigkeit erforderlich ist,

3. wenn dies erforderlich ist, um im zeitlichen und örtlichen Zusam-

menhang mit einer Veranstaltung oder einem sonstigen Ereignis künf-

tige Gefahren für Leib oder Leben abzuwehren, oder

4. wenn dies an einem der in § 13 Abs. 1 Nr. 3 genannten gefährdeten 

Objekte zur Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 1 erforderlich ist.

Die Beobachtung ist kenntlich zu machen. Die nach Satz 1 Nr. 1 oder 2 

übertragenen Bilder kann die Polizei aufzeichnen, wenn Tatsachen die 

Annahme rechtfertigen, dass an den beobachteten öffentlich zugängli-

chen Orten oder in deren unmittelbarer Umgebung künftig Straftaten 

begangen werden, und die Aufzeichnung zur Verhütung dieser Strafta-

ten erforderlich ist. Die nach Satz 1 Nr. 4 an einem der in § 13 Abs. 1 

Nr. 3 genannten gefährdeten Objekte übertragenen Bilder kann die Po-



lizei aufzeichnen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme recht-

fertigen, dass an oder in Objekten dieser Art terroristische Straftaten 

begangen werden sollen, und die Aufzeichnung zur Verhütung dieser 

Straftaten erforderlich ist. Aufzeichnungen nach den Sätzen 3 und 4 

sind unverzüglich, spätestens jedoch nach sechs Wochen zu löschen, 

soweit sie nicht zur Verfolgung einer Straftat erforderlich oder zur Be-

hebung einer Beweisnot unerlässlich sind. Die §§ 12 und 17 des Nie-

dersächsischen Versammlungsgesetzes bleiben unberührt. 

(4) Die Polizei kann bei der Durchführung von Maßnahmen zur Gefah-

renabwehr oder von Maßnahmen zur Verfolgung von Straftaten oder 

Ordnungswidrigkeiten auf öffentlichen Straßen oder Plätzen oder an 

anderen öffentlich zugänglichen Orten durch den Einsatz technischer 

Mittel, insbesondere am Körper getragener Bild- und Tonaufzeich-

nungsgeräte, Aufzeichnungen offen anfertigen, wenn Tatsachen die 

Annahme rechtfertigen, dass dies zum Schutz von Polizeibeamtinnen 

und Polizeibeamten oder Dritten gegen eine Gefahr für Leib oder Le-

ben erforderlich ist. Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, 

wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. Der Einsatz der techni-

schen Mittel ist kenntlich zu machen. Die am Körper getragenen Bild- 

und Tonaufzeichnungsgeräte nach Satz 1 dürfen auch im Bereitschafts-

betrieb Aufzeichnungen anfertigen. Aufzeichnungen nach Satz 4 sind 

automatisch nach höchstens 30 Sekunden zu löschen, es sei denn, es 



beginnen in dieser Zeitspanne Aufzeichnungen nach Satz 1. In diesem 

Fall werden die Aufzeichnungen nach Satz 4 erst gemeinsam mit den 

Aufzeichnungen nach Satz 1 gelöscht. Aufzeichnungen nach Satz 1 

sind unverzüglich, spätestens jedoch nach sechs Wochen zu löschen, 

soweit sie nicht zur Verfolgung einer Straftat erforderlich oder zur Be-

hebung einer Beweisnot unerlässlich sind. Die §§ 12 und 17 des Nie-

dersächsischen Versammlungsgesetzes bleiben unberührt. 

(5) Die Verwaltungsbehörden und die Polizei dürfen den öffentlichen 

Verkehrsraum mittels Bildübertragung offen beobachten, soweit dies 

zur Lenkung und Leitung des Straßenverkehrs erforderlich ist und Be-

stimmungen des Straßenverkehrsrechts nicht entgegenstehen. Die Bild-

übertragung ist kenntlich zu machen. 

(6) Die Verwaltungsbehörden und die Polizei dürfen im öffentlichen 

Verkehrsraum zur Verhütung der Überschreitung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit von Kraftfahrzeugen nach Maßgabe des Sat-

zes 2 Bildaufzeichnungen offen anfertigen und damit auf einer festge-

legten Wegstrecke die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Kraftfahr-

zeugs ermitteln (Abschnittskontrolle). Die Bildaufzeichnungen dürfen 

nur das Kraftfahrzeugkennzeichen, das Kraftfahrzeug und seine Fahrt-

richtung sowie Zeit und Ort erfassen; es ist technisch sicherzustellen, 

dass Insassen nicht zu sehen sind oder sichtbar gemacht werden kön-

nen. Bei Kraftfahrzeugen, bei denen nach Feststellung der Durch-

https://voris.wolterskluwer-online.de/browse/document/cite/27ed3263-9126-3c2c-8f51-fca561890741
https://voris.wolterskluwer-online.de/browse/document/cite/27ed3263-9126-3c2c-8f51-fca561890741


schnittsgeschwindigkeit keine Überschreitung der zulässigen Höchstge-

schwindigkeit vorliegt, sind die nach Satz 2 erhobenen Daten sofort au-

tomatisch zu löschen. Die Abschnittskontrolle ist kenntlich zu machen.

§ 35 Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer 

Mittel außerhalb von Wohnungen 

(1) 1Die Polizei kann außerhalb von Wohnungen unter den in § 34 

Abs. 1 Satz 1 genannten Voraussetzungen durch den verdeckten Ein-

satz technischer Mittel 

1. eine Person mittels Bildübertragungen beobachten und Bildaufzeich-

nungen von dieser Person anfertigen,

2. das nicht öffentlich gesprochene Wort abhören und aufzeichnen 

sowie

3. den jeweiligen Aufenthaltsort einer Person bestimmen.…
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§ 15a Datenerhebung durch den offenen Einsatz optisch-technischer Mit-

tel

(1) Zur Verhütung von Straftaten kann die Polizei einzelne öffentlich zugäng-

liche Orte mittels Bildübertragung beobachten und die übertragenen Bilder 

10 Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) v. 25.7.2003 (GV. NRW. 441), zuletzt geändert am 2.12.2025 (GV. NRW. 1132).



 

    

aufzeichnen, wenn

1. an diesem Ort wiederholt Straftaten begangen wurden und die Beschaffen-

heit des Ortes die Begehung von Straftaten begünstigt, solange Tatsachen die 

Annahme rechtfertigen, dass an diesem Ort weitere Straftaten begangen wer-

den oder

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort Straftaten von erheblicher 

Bedeutung nach § 8 Absatz 3 verabredet, vorbereitet oder begangen werden

und jeweils ein unverzügliches Eingreifen der Polizei möglich ist. Die Beob-

achtung ist, falls nicht offenkundig, durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu

machen.

(2) Nach Absatz 1 gewonnene Daten dürfen höchstens für die Dauer von 14 

Tagen gespeichert werden, es sei denn, sie werden zur Verfolgung von Straf-

taten benötigt oder Tatsachen rechtfertigen die Annahme, dass eine Person 

künftig Straftaten begehen wird, und die Aufbewahrung ist zur vorbeugenden 

Bekämpfung von Straftaten erforderlich.

(3) Über die Einrichtung der Datenerhebung durch den offenen Einsatz op-

tisch-technischer Mittel entscheidet die Behördenleiterin oder der Behörden-

leiter.

(4) Maßnahmen nach Absatz 1 sind zu dokumentieren. Sie sind jeweils auf ein

Jahr befristet. Rechtzeitig vor Fristablauf ist zu überprüfen, ob die Vorausset-

zungen gemäß Absatz 1 weiter vorliegen. Eine Verlängerung um jeweils ein 

Jahr ist in diesem Fall zulässig.



§ 17 Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel 

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten erheben durch den verdeckten 

Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildauf-

zeichnungen sowie zum Abhören und Aufzeichnen des gesprochenen Wortes

1. über die Personen, die in den §§ 4 und 5 genannt werden, sowie unter den 

Voraussetzungen des § 6 über die dort genannten Personen, wenn dies zur Ab-

wehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person 

erforderlich ist,

2. über Personen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Per-

sonen Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen wollen, sowie über deren

Kontakt- oder Begleitpersonen, wenn die Datenerhebung zur  vorbeugenden  

Bekämpfung dieser Straftaten erforderlich ist.
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§ 26 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen oder An-

sammlungen 

§ 28 Besondere Mittel der Datenerhebung

    

§ 30 Datenerhebung durch den Einsatz technischer Mittel

(1) Die allgemeinen Ordnungsbehörden und die Polizei können personenbezo-

gene Daten in öffentlich zugänglichen Räumen durch den offenen Einsatz 

technischer Mittel zur Bildübertragung erheben, soweit dies im Einzelfall zur 

Erfüllung einer Aufgabe nach § 1 Abs. 1 Satz 1 und 3 und Abs. 2 und 5 erfor-

derlich ist. Eine Bildaufzeichnung ist in öffentlich zugänglichen Räumen nur 

zulässig, soweit dies im Einzelfall

1. zur Abwehr einer Gefahr,

2. zum Schutz gefährdeter öffentlicher Anlagen oder Einrichtungen,

3. zur Abwehr von Gefahren durch den Straßenverkehr oder

4. zur Wahrnehmung von durch andere Rechtsvorschriften übertragenen Auf-

gaben

erforderlich ist. Die Polizei kann in den Fällen des Satzes 2 Nr. 1 und 2 auch 

Tonaufzeichnungen anfertigen, wenn die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung 

sonst erschwert oder gefährdet würde.

(2) Die Polizei kann bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstal-

tungen und Ansammlungen, die nicht dem Versammlungsgesetz unterliegen, 

personenbezogene Daten von Teilnehmern durch den offenen Einsatz techni-

scher Mittel zur Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen erheben, so-

11 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) in der Fassung v. 10.11.1993(GVBl 595), letzte Änderung am 25.2.2025 (GVBl. 15). 



weit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass Gefahren für die öffentliche 

Sicherheit entstehen, insbesondere Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von 

erheblicher Bedeutung begangen werden. Eine verdeckte Datenerhebung ist 

nur zulässig, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass durch die of-

fene Datenerhebung Straftaten nicht verhindert, sondern lediglich an anderer 

Stelle, zu anderer Zeit oder auf andere Weise begangen werden.

(3) Die Polizei kann an den in § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 genannten Orten und in

den in § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 genannten Objekten sowie in deren unmittelba-

rer Nähe personenbezogene Daten durch den offenen Einsatz technischer Mi-

ttel zur Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen erheben, soweit Tatsa-

chen die Annahme rechtfertigen, dass Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten 

von erheblicher Bedeutung begangen werden.

(4) Die Polizei kann in den Fällen des § 18 Abs. 2 Nr. 1 bis 7 in öffentlich zu-

gänglichen Räumen personenbezogene Daten durch den offenen Einsatz tech-

nischer Mittel zur Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen erheben, so-

weit dies nach den Umständen zum Schutz eines Polizeibeamten oder eines 

Dritten erforderlich erscheint.

(5) Die Datenerhebung nach den Absätzen 1 bis 4 darf auch durchgeführt wer-

den, wenn Dritte unvermeidbar betroffen sind. Die angefertigten Bild- und 

Tonaufzeichnungen sowie daraus gefertigte Unterlagen sind nach 30 Tagen zu

löschen, soweit diese nicht benötigt werden

1. zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von erheblicher 



Bedeutung,

2. im Einzelfall zur Gefahrenabwehr oder

3. im Einzelfall, insbesondere auf Verlangen des Betroffenen, für die Überprü-

fung der Rechtmäßigkeit von aufgezeichneten polizeilichen Maßnahmen.

Die Zweckänderung der Daten muss im Einzelfall festgestellt und dokumen-

tiert werden. Die Löschung der Daten ist zu dokumentieren.

(6) Auf den Umstand einer offenen Datenerhebung, die durchgehend länger 

als 48 Stunden durchgeführt werden soll, soll in geeigneter Weise hingewiesen

werden, soweit dadurch nicht der Zweck der Maßnahme gefährdet wird.

(7) Die örtliche Ordnungsbehörde hat eine Datenerhebung nach Absatz 1 spä-

testens zwei Wochen vor deren Durchführung der Landesordnungsbehörde 

und dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

anzuzeigen. Für die Polizei besteht eine entsprechende Anzeigepflicht gegen-

über dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfrei-

heit bei einer Datenerhebung nach den Absätzen 1 und 3.

(8) Die Polizei darf im öffentlichen Verkehrsraum zur Verhütung der uner-

laubten Benutzung von elektronischen Geräten im Sinne des § 23 Abs. 1a der 

Straßenverkehrs-Ordnung in der jeweils geltenden Fassung personenbezogene 

Daten durch den offenen Einsatz technischer Mittel zur Bildübertragung und 

Bildaufzeichnung erheben. Die Bildaufzeichnungen dürfen das Fahrzeug, die 

Fahrzeuginsassen, das Fahrzeugkennzeichen, die Fahrtrichtung sowie Zeit und

Ort erfassen und mit Hilfe intelligenter Videotechnik auf der Fahrerseite aus-



gewertet werden. Sie sind unverzüglich automatisiert zu löschen, wenn das 

technische Mittel keine unerlaubte Benutzung eines elektronischen Gerätes im

Sinne des § 23 Abs. 1a der Straßenverkehrs-Ordnung in der jeweils geltenden 

Fassung feststellt. Stellt das technische Mittel einen Verstoß fest, ist unverzüg-

lich zu überprüfen, ob dieser bestätigt werden kann; ist dies nicht der Fall, sind

die aufgezeichneten Daten sofort und spurenlos zu löschen. Aufgezeichnete 

Daten, die nicht sofort gelöscht werden, dürfen ausschließlich zum Zweck der 

Verfolgung und Ahndung der unerlaubten Benutzung von elektronischen Ge-

räten im Sinne des § 23 Abs. 1a der Straßenverkehrs-Ordnung in der jeweils 

geltenden Fassung verarbeitet werden. Die Verkehrsüberwachungsmaßnahme 

ist kenntlich zu machen. Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn

Dritte unvermeidbar betroffen werden.

§ 34 Besondere Mittel der verdeckten Datenerhebung

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten durch den Einsatz besonderer 

Mittel der verdeckten Datenerhebung nach Absatz 2 erheben über

1. die Verantwortlichen nach den §§ 4 und 5 und unter den Voraussetzungen 

des § 7 über die dort genannten Personen, soweit die Datenerhebung zur Ab-

wehr einer Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist,

2. Personen, bei denen bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 

sie innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach 

konkretisierte Weise Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen, die Da-



tenerhebung zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten erforderlich ist 

und die Verwirklichung der Straftat zu einer Gefahr für Leib, Leben oder Frei-

heit einer Person oder für solche Güter der Allgemeinheit, deren Bedrohung 

die Grundlagen oder den Bestand des Staates oder die Grundlagen der Exis-

tenz der Menschen berührt, führen würde,

3. Personen, deren individuelles Verhalten die konkrete Wahrscheinlichkeit 

begründet, dass sie innerhalb eines übersehbaren Zeitraums eine in § 129 a 

Abs. 1 und 2 des Strafgesetzbuchs bezeichnete Straftat begehen, die dazu be-

stimmt ist

a) die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern,

b) eine Behörde oder eine internationale Organisation rechtswidrig mit Gewalt

oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder

c)  die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen 

Grundstrukturen eines Staates oder einer internationalen Organisation zu be-

seitigen oder erheblich zu beeinträchtigen, und durch die Art ihrer Begehung 

oder ihre Auswirkungen einen Staat odereine internationale Organisation er-

heblich schädigen können,

4. Kontakt- und Begleitpersonen (§ 29 Abs. 3 Nr. 6), soweit die Datenerhe-

bung zur Abwehr einer Gefahr im Sinne der Nummer 1 oder zur vorbeugen-

den Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Bedeutung unter den Voraus-

setzungen der Nummer 2 oder Nummer 3 erforderlich ist, und

5. Personen im Umfeld einer in besonderem Maß als gefährdet erscheinenden 



Person, soweit die Datenerhebung zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben 

oder Freiheit der Person erforderlich ist.

Die Datenerhebung darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar

betroffen werden.

(2) Besondere Mittel der verdeckten Datenerhebung im Sinne dieses Gesetzes 

sind

1. die planmäßig angelegte Beobachtung einer Person, die durchgehend länger

als 24 Stunden oder über einen Zeitraum von mehr als einer Woche durchge-

führt werden soll (längerfristige Observation),

2. der verdeckte Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bildaufzeich-

nungen,

3. der verdeckte Einsatz technischer Mittel zum Abhören und Aufzeichnen des

nicht öffentlich gesprochenen Wortes,

4. der Einsatz von Polizeibeamten unter einer ihnen auf Dauer angelegten Le-

gende (verdeckte Ermittler), 

5. der Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten 

nicht bekannt ist (Vertrauenspersonen), und 

6. der Einsatz technischer Mittel zur Feststellung des jeweiligen Standortes ei-

ner Person oder eines Fahrzeuges.
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12 Saarländisches Gesetz über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Polizei (SPolDVG) v. 6.10. 2020 (ABl. I 1133), zuletzt 
geändert am 25.6.2025 (ABl. I 539_7).



§ 26 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen oder 

Ansammlungen 

§ 28 Besondere Mittel der Datenerhebung

 

§ 32 Offene Bild- und Tonaufzeichnungen

(1) Die Vollzugspolizei kann bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen 

Veranstaltungen und Ansammlungen, die ein besonderes Gefährdungsrisiko 

aufweisen, personenbezogene Daten durch die offene Anfertigung von Bild- 

und Tonaufzeichnungen zur Erkennung und Abwehr von Gefahren erheben. 

Veranstaltungen und Ansammlungen weisen ein besonderes Gefährdungsri-

siko auf, wenn

1. aufgrund einer aktuellen Gefährdungsanalyse anzunehmen ist, dass Veran-

staltungen und Ansammlungen vergleichbarer Art und Größe von terroristi-

schen Anschlägen bedroht sind,

2. aufgrund der Art und Größe der Veranstaltungen und Ansammlungen er-

fahrungsgemäß erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit entstehen 

können oder

3. ungeachtet von Art und Größe der Veranstaltungen und Ansammlungen tat-

sächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass Ordnungswidrigkei-

ten von erheblicher Bedeutung oder Straftaten begangen werden.

Die Maßnahmen dürfen auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar

betroffen werden. Die §§ 12a, 19a des Versammlungsgesetzes in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 15. November 1978 (BGBl. I S. 1789), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2366),

bleiben unberührt.

(2) Die Vollzugspolizei kann offen Bildaufzeichnungen von Personen anferti-



 

gen

1. zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten an öffentlich zugänglichen 

Orten, soweit an diesen Orten wiederholt Straftaten der Straßenkriminalität 

begangen worden sind und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort 

auch künftig mit der Begehung derartiger Straftaten zu rechnen ist, oder zur 

Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit,

2. in den in § 9 Absatz 1 Nummer 3 des Saarländischen Polizeigesetzes ge-

nannten Objekten oder in deren unmittelbarer Nähe, soweit tatsächliche An-

haltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass dort oder an oder in Objekten 

dieser Art Straftaten begangen werden sollen, durch die Personen oder diese 

Objekte gefährdet werden.

Die Maßnahmen dürfen auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar

betroffen werden.

(3) Die Vollzugspolizei kann in öffentlich zugänglichen Räumen personenbe-

zogene Daten kurzzeitig speichern (Vorabaufnahme) und durch die offene An-

fertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen erheben, soweit dies zum Schutz 

von Polizeivollzugsbeamtinnen oder Polizeivollzugsbeamten oder Dritten zur 

Abwehr einer konkreten Gefahr erforderlich ist. In Wohnungen ist eine Maß-

nahme nach Satz 1 nur zur Abwehr einer dringenden Gefahr für Leib oder Le-

ben einer Person zulässig; die Maßnahme darf durch die einsatzleitende Poli-

zeivollzugsbeamtin oder den einsatzleitenden Polizeivollzugsbeamten vor Ort 

angeordnet werden. Die Beschränkung des Satzes 2 gilt nicht für Arbeits-, Be-



triebs- oder Geschäftsräume. Maßnahmen nach Satz 1 bis 3 dürfen auch 

durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. Die weite-

re Verarbeitung einer Aufzeichnung nach Satz 2 bedarf der richterlichen Zu-

stimmung; für das Verfahren gilt § 29 Absatz 4 Satz 1 entsprechend. Für Maß-

nahmen nach Satz 2 bleibt der Kernbereichsschutz des § 41 unberührt.

(4) Die Vollzugspolizei kann in polizeilich genutzten Räumen durch den offe-

nen Einsatz von technischen Mitteln zur Anfertigung von Bild- und Tonauf-

zeichnungen personenbezogene Daten erheben, soweit diese Maßnahme zum 

Schutz der festgehaltenen Person, der Polizeivollzugsbeamtinnen oder der Po-

lizeivollzugsbeamten erforderlich ist.

(5) Auf Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 4 ist durch Schilder oder in 

sonstiger geeigneter Form hinzuweisen. Dabei ist in den Fällen der Absätze 1, 

2 und 4 neben dem Umstand der Beobachtung auf Name und Kontaktdaten 

des Verantwortlichen hinzuweisen sowie die Möglichkeit zu eröffnen, die In-

formationen nach § 9 zu erhalten.

(6) Die Aufzeichnungen sind, soweit sie nicht zur Verfolgung von Ordnungs-

widrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder von Straftaten erforderlich sind,

1. bei Maßnahmen nach Absatz 4 unverzüglich,

2. ansonsten spätestens nach einem Monat

zu löschen.

§ 31 Besondere Formen der Erhebung personenbezogener Daten



(1) Die Vollzugspolizei kann personenbezogene Daten über die in § 17 Ab-

satz 2 Nummer 1 und 2 genannten Personen mit Mitteln nach Absatz 2 nur er-

heben, soweit das zur vorbeugenden Bekämpfung 

1. von Verbrechen, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 

dass innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art  

nach konkretisierte Weise eine solche Straftat begangen werden soll, oder

2. anderer Straftaten, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 

dass innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art 

nach konkretisierte Weise eine solche Straftat gewerbsmäßig, gewohnheitsm-

äßig, von Banden oder von Organisationen begangen werden soll,

erforderlich ist. Ferner kann die Vollzugpolizei personenbezogene Daten über 

die in § 17 Absatz 2 Nummer 1 und 2 genannten Personen mit Mitteln nach 

Absatz 2 erheben, wenn das individuelle Verhalten einer solchen Person die 

konkrete Wahrscheinlichkeit dafür begründet, dass sie innerhalb eines über-

sehbaren Zeitraums eine in § 129a Absatz 1 und 2 des Strafgesetzbuchs in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), zu-

letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I 

S. 3618), in der jeweils geltenden Fassung bezeichnete Straftat begehen wird 

und die dazu bestimmt ist,

1. die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern,

2. eine Behörde oder eine internationale Organisation rechtswidrig mit Gewalt

oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder 



3. die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen 

Grundstrukturen eines Staates oder einer internationalen Organisation zu be-

seitigen oder erheblich zu beeinträchtigen.

Die Erforschung des Sachverhalts muss ohne Gefährdung der Aufgabenerfül-

lung auf andere Weise aussichtslos sein; die Maßnahme darf nicht außer Ver-

hältnis zur Bedeutung des aufzuklärenden Sachverhalts stehen. Brief-, Post- 

und Fernmeldegeheimnis bleiben unberührt. Die Maßnahmen dürfen auch 

durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen sind.

(2) Mittel des Absatzes 1 sind

1. die planmäßig angelegte offene oder verdeckte Beobachtung einer Person 

(Observation), 

2. der verdeckte Einsatz technischer Mittel, insbesondere zur Anfertigung von 

Bildaufnahmen oder -aufzeichnungen sowie zum Abhören oder Aufzeichnen 

des gesprochenen Wortes auf Tonträger, 

3. der Einsatz von Vertrauenspersonen und Informantinnen und Informanten,

4. der Einsatz von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten un-

ter einer Legende (Verdeckte Ermittlerinnen oder Verdeckte Ermittler),

5. sonstige besondere für Observationszwecke bestimmte technische Mittel 

zur Erforschung des Sachverhalts oder zur Bestimmung des Aufenthaltsortes 

einer in § 17 Absatz 2 Nummer 1 oder 2 genannten Person.
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§ 26 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen oder An-

sammlungen 

§ 28 Besondere Mittel der Datenerhebung

 

  

§ 37 Erhebung von Daten bei öffentlichen Veranstaltungen, Ansammlun-

gen und besonders gefährdeten Objekten

(1) Der Polizeivollzugsdienst kann bei oder im Zusammenhang mit öffentli-

chen Veranstaltungen oder Ansammlungen, die nicht dem Sächsischen Ver-

sammlungsgesetz unterliegen, personenbezogene Daten, auch durch den Ein-

satz technischer Mittel zur Anfertigung von Bild- und Tonaufnahmen oder -

aufzeichnungen, von den Personen erheben, bei denen Tatsachen die Annah-

me rechtfertigen, dass sie Straftaten begehen werden oder dass von ihnen 

sonstige erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgehen. Die Er-

hebung darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen 

werden.

(1a) Der Polizeivollzugsdienst kann bei oder im Zusammenhang mit öffentli-

chen Veranstaltungen oder Ansammlungen unter freiem Himmel, die nicht 

dem Sächsischen Versammlungsgesetz unterliegen, Übersichtsbildübertragun-

gen nur offen und nur dann anfertigen, wenn und soweit dies wegen der Größe

der Veranstaltung oder Ansammlung oder der Unübersichtlichkeit der Lage 

zur Lenkung und Leitung eines Polizeieinsatzes im Einzelfall erforderlich ist. 

Eine Identifikation von Personen oder Aufzeichnung der Übertragung findet 

13 Polizeigesetz des Freistaates Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung v. 13.8.1999 (SächsGVBl. S. 466), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes v. 
17.12.2013 (SächsGVBl. S. 890) geändert worden ist ( alt)



hierbei nicht statt.

(2) Der Polizeivollzugsdienst kann an den in § 19 Abs. 1 Nr. 2 genannten Or-

ten und in den in § 19 Abs. 1 Nr. 3 genannten Objekten oder in deren unmit-

telbarer Nähe personenbezogene Daten durch Anfertigung von Bild- und Ton-

aufnahmen oder -aufzeichnungen von Personen erheben, soweit tatsächliche 

Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass an Orten dieser Art oder an 

oder in Objekten dieser Art Straftaten begangen werden sollen, durch die Per-

sonen, Sach- oder Vermögenswerte gefährdet werden. Die Erhebung kann 

auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden.

(3) Die nach Absatz 1 oder 2 angefertigten Bild- und Tonaufnahmen oder -

aufzeichnungen und daraus gefertigte Unterlagen sind spätestens nach 

zwei Monaten zu löschen oder zu vernichten, soweit diese nicht zur Verfol-

gung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zur Geltendmachung von öf-

fentlich-rechtlichen Ansprüchen oder nach Maßgabe des § 2 Abs. 2 zum 

Schutz privater Rechte, insbesondere zur Behebung einer bestehenden 

Beweisnot, erforderlich sind; § 43 Abs. 6 bleibt unberührt. 

§ 38 Längerfristige Observation, Bild- und Tonaufnahmen und -aufzeich-

nungen, Verdeckte Ermittler und polizeiliche Beobachtung 

(1) Der Polizeivollzugsdienst kann personenbezogene Daten erheben durch 

1. eine voraussichtlich innerhalb eines Monats länger als 24 Stunden dauernde

oder über den Zeitraum eines Monats hinaus stattfindende Observation (län-



gerfristige Observation), 

2. den verdeckten Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bildaufnah-

men oder -aufzeichnungen außerhalb von Wohnungen sowie zum Abhören 

oder Aufzeichnen des außerhalb von Wohnungen nichtöffentlich gesproche-

nen Wortes, 

3. den Einsatz eines Polizeibediensteten, der unter einer ihm verliehenen, auf 

Dauer angelegten, veränderten Identität (Legende) ermittelt (Verdeckter Er-

mittler), 

4. die Ausschreibung einer Person und des von ihr benutzten Kraftfahrzeugs 

zur polizeilichen Beobachtung. …

SächsPVDG 201914

§ 53  Anwendbare Vorschriften

(1) Soweit die Polizei personenbezogene Daten zur Erfüllung von Aufgaben 

verarbeitet, die in den Anwendungsbereich von § 1 des Sächsischen Daten-

schutz-Umsetzungsgesetzes vom 11. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 358, 398), in 

der jeweils geltenden Fassung, fallen, gilt das Sächsische Datenschutz-Umset-

zungsgesetz, soweit dieses Gesetz keine abschließenden Regelungen enthält.

(2) Soweit die Polizei im Übrigen personenbezogene Daten zur Erfüllung ihrer

Aufgaben verarbeitet, gelten die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Perso-

14 Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz v. 11.5.2019 (SächsGVBl. 358), geändert durch Gesetz v. 5.7.2024 (SächsGVBl. 595).



nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 

und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, 

L 314 vom 22.11.2016, S. 72, L 127 vom 23.5.2018, S. 2), das Sächsische Da-

tenschutzdurchführungsgesetz vom 26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198, 199), 

in der jeweils geltenden Fassung, sowie die §§ 95 und 96.

§ 54 Grundsätze der Datenverarbeitung

(1) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten (§ 2 

Nummer 15 des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes) ist zulässig, 

soweit dies zur Erfüllung von Aufgaben unbedingt erforderlich ist. Im Übrigen

gilt § 4 Absatz 2 des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes.

(2) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist soweit möglich zu un-

terscheiden:

1. nach den in § 28 des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes ge-

nannten Kategorien betroffener Personen und 

2. danach, ob die personenbezogenen Daten auf Tatsachen oder auf persönli-

cher Einschätzung beruhen; im Übrigen gilt § 29 des Sächsischen Daten-

schutz-Umsetzungsgesetzes. 

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gelten im Übrigen die allge-

meinen Grundsätze nach § 3 Absatz 2 des Sächsischen Datenschutz-Umset-

zungsgesetzes.

_blank
_blank
_blank
_blank
_blank
_blank
_blank
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§ 55 Grundsätze der Datenerhebung

(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten nur erheben, soweit dies durch 

dieses Gesetz oder andere Rechtsvorschriften zugelassen wird.

(2) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich bei der betroffenen Person mit

ihrer Kenntnis oder aus allgemein zugänglichen Quellen zu erheben. Bei 

Dritten können personenbezogene Daten nur erhoben werden, wenn

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt, 

2. die betroffene Person ihre Zustimmung erteilt hat, 

3. offensichtlich ist, dass dies im Interesse der betroffenen Person liegt, diese 

nicht erreichbar ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass diese ihre 

Zustimmung hierzu verweigern würde, 

4. die betroffene Person einer durch Rechtsvorschrift festgelegten Auskunfts-

pflicht nicht nachgekommen ist und über die beabsichtigte Erhebung bei Drit-

ten unterrichtet worden ist, 

5. Angaben der betroffenen Person überprüft werden müssen, weil tatsächliche

Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen, 

6. es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer 

anderen Person erforderlich ist, 

7. die Erhebung bei der betroffenen Person einen unverhältnismäßigen Auf-

wand erfordern würde und keine Anhaltspunkte vorliegen, dass überwiegende 

schutzwürdige Interessen der betroffenen Person entgegenstehen, oder 

8. die Erhebung bei der betroffenen Person die Erfüllung polizeilicher Aufga-



ben gefährden würde. 

(3) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich offen zu erheben. Die betrof-

fene Person oder bei einer Datenerhebung außerhalb des öffentlichen Bereichs

Dritte sind auf die Rechtsgrundlage der Datenerhebung und auf eine im Ein-

zelfall bestehende gesetzliche Auskunftspflicht oder auf die Freiwilligkeit der 

Auskunft hinzuweisen. Der Hinweis nach Satz 2 kann im Einzelfall zunächst 

unterbleiben, wenn hierdurch die Erfüllung polizeilicher Aufgaben oder 

schutzwürdige Interessen Dritter beeinträchtigt werden würden. Der Hinweis 

nach Satz 2 kann im Fall der Datenerhebung außerhalb des öffentlichen Be-

reichs darüber hinaus unterbleiben, wenn dies schutzwürdige Interessen der 

betroffenen Person beeinträchtigen würde. Über die Folgen der Verweigerung 

von Angaben sind die betroffene Person oder die Dritten aufzuklären.

(4) Eine Datenerhebung, die nicht als polizeiliche Maßnahme erkennbar sein 

soll (verdeckte Datenerhebung), ist nur in den durch dieses Gesetz bestimmten

Fällen zulässig oder wenn sonst die Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben ge-

fährdet oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich wäre oder 

wenn anzunehmen ist, dass dies den überwiegenden Interessen der betroffenen

Person entspricht. Sind die Voraussetzungen für eine verdeckte Datenerhe-

bung nach Satz 1 entfallen, ist die betroffene Person nach Maßgabe von § 12 

des Sächsischen Datenschutz-Umsetzungsgesetzes zu benachrichtigen. Die 

Benachrichtigungspflichten nach § 74 bleiben hiervon unberührt.

(5) Die verdeckte Datenerhebung ist unzulässig, soweit eine Auskunftspflicht 

_blank


nach § 13 Absatz 3 Satz 4 nicht besteht. Ein Eingriff in andere geschützte Ver-

trauensverhältnisse ist nur zulässig, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärti-

gen Gefahr für Leben oder Freiheit einer Person oder einer gegenwärtigen er-

heblichen Gesundheitsgefahr zwingend erforderlich ist. Die allgemeine Ver-

pflichtung zur Amtsverschwiegenheit im öffentlichen Dienst begründet kein 

geschütztes Vertrauensverhältnis.

§ 56 Befugnis zur Datenerhebung

Die Polizei kann personenbezogene Daten über die in den §§ 6, 7 und 9 ge-

nannten Personen und über andere Personen erheben, wenn dies erforderlich 

ist:

1. zur Gefahrenabwehr, insbesondere zur vorbeugenden Bekämpfung von 

Straftaten (§ 2 Absatz 1), 

2. zum Schutz privater Rechte (§ 2 Absatz 2), 

3. zur Vollzugshilfe (§ 2 Absatz 4) oder 

4. zur Erfüllung von ihr durch andere Rechtsvorschriften zugewiesenen Auf-

gaben (§ 2 Absatz 5) 

und dieses Gesetz oder andere Rechtsvorschriften die Befugnisse zur Datener-

hebung nicht besonders regeln.

§ 57  Offener Einsatz technischer Mittel zur Bild- und Tonaufnahme und 

-aufzeichnung



(1) Die Polizei kann bei abstrakten Gefahren im Zusammenhang mit öffentli-

chen Veranstaltungen oder Ansammlungen unter freiem Himmel, die nicht 

dem Sächsischen Versammlungsgesetz unterliegen, offen Übersichtsbildüber-

tragungen anfertigen, wenn und soweit dies wegen der Größe der Veranstal-

tung oder Ansammlung oder der Unübersichtlichkeit der Lage zur Lenkung 

und Leitung eines Polizeieinsatzes im Einzelfall erforderlich ist. Eine Identifi-

kation von Personen oder Aufzeichnung der Übertragung findet hierbei nicht 

statt.

(2) Die Polizei kann bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstal-

tungen oder Ansammlungen unter freiem Himmel, die nicht dem Sächsischen 

Versammlungsgesetz unterliegen, personenbezogene Daten durch den offenen

Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bild- und Tonaufnahmen oder 

-aufzeichnungen von Personen erheben, bei denen Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass sie innerhalb absehbarer Zeit eine ihrer Art nach konkreti-

sierte Straftat begehen werden, durch die Personen, Sach- oder Vermögens-

werte gefährdet werden, oder dass von ihnen sonstige erhebliche Gefahren für 

die öffentliche Sicherheit ausgehen.

(3) Die Polizei kann

1. an oder in den Objekten im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 oder 

in deren unmittelbarer Nähe und 

2. auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen, wenn nach polizeilich doku-

mentierten Tatsachen die Kriminalitätsbelastung dort gegenüber der des Ge-

https://www.revosax.sachsen.de/federal_laws/421/redirect
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meindegebiets deutlich erhöht ist (Kriminalitätsschwerpunkte), 

personenbezogene Daten durch den offenen Einsatz technischer Mittel zur An-

fertigung von Bild- und Tonaufnahmen oder -aufzeichnungen von Personen 

erheben, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort künftig Straf-

taten begangen werden, durch die Personen, Sach- oder Vermögenswerte ge-

fährdet werden.

(4) Die Polizei kann in öffentlich zugänglichen Bereichen personenbezogene 

Daten durch den offenen Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bild- 

und Tonaufzeichnungen erheben und kurzzeitig in einem Zwischenspeicher 

für 60 Sekunden erfassen, soweit und solange mit hinreichender Wahrschein-

lichkeit zu erwarten ist, dass dies zur Eigensicherung gegen eine Gefahr für 

Leib oder Leben oder zum Schutz Dritter gegen eine Gefahr für Leib oder Le-

ben erforderlich ist. Diese Daten sind automatisiert nach höchstens 60 Sekun-

den spurlos zu löschen, es sei denn, die Voraussetzungen für eine Aufzeich-

nung nach Absatz 5 liegen vor.

(5) Die Polizei kann, soweit dies zur Eigensicherung gegen eine Gefahr für 

Leib oder Leben oder zum Schutz Dritter gegen eine Gefahr für Leib oder Le-

ben erforderlich ist, nach Absatz 4 erhobene Daten aufzeichnen.

(6) Der Einsatz des technischen Mittels nach den Absätzen 4 und 5 ist in ge-

eigneter Weise besonders erkennbar zu machen und der Beginn der Aufzeich-

nung nach Absatz 5 der betroffenen Person mitzuteilen. Bei Gefahr im Verzug

kann die Mitteilung unterbleiben. Der Einsatz des technischen Mittels und die 



Aufzeichnungen sind zum Zwecke einer nachträglichen Überprüfung der 

Rechtmäßigkeit zu dokumentieren.

(7) Aufzeichnungen nach den Absätzen 4 und 5 durch körpernah getragene 

Geräte werden verschlüsselt sowie manipulationsgesichert gefertigt und auf-

bewahrt. Sie sind unzulässig in Bereichen, die der Ausübung von Tätigkeiten 

von Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträgern nach den §§ 53 

und 53a der Strafprozessordnung dienen. Die angefertigten Bild- und Tonauf-

zeichnungen sind nach Ablauf von 30 Tagen zu löschen sowie daraus gefer-

tigte Unterlagen zu vernichten, soweit sie nicht für Zwecke der Strafverfol-

gung oder für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit einer aufgezeichneten 

Maßnahme oder der Aufzeichnung selbst benötigt werden. Auf Antrag erhal-

ten betroffene Personen Einsicht in die Aufzeichnung. Näheres zum Verfahren

regelt das Staatsministerium des Innern durch Verwaltungsvorschrift.

(8) Die Maßnahmen nach den Absätzen 2 bis 5 dürfen auch durchgeführt wer-

den, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden.

(9) Die Maßnahmen nach den Absätzen 4 und 5, die praktische Anwendung 

und die Auswirkungen dieser Vorschrift werden nach einem Erfahrungszeit-

raum von drei Jahren, spätestens jedoch zum 31. Dezember 2024, durch die 

Staatsregierung geprüft. Die Staatsregierung berichtet dem Landtag über das 

Ergebnis der Evaluierung.

(10) Nach den Absätzen 2 und 3 erhobene Daten und daraus gefertigte Unter-

lagen sind spätestens nach einem Monat zu löschen oder zu vernichten, soweit

https://www.revosax.sachsen.de/federal_laws/373/redirect


sie nicht zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Gel-

tendmachung von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen oder nach Maßgabe des 

§ 2 Absatz 2 zum Schutz privater Rechte, insbesondere zur Behebung einer 

bestehenden Beweisnot, erforderlich sind. 

BPolG 14  SOG LSA15

§ 26 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen oder An-

sammlungen 

§ 28 Besondere Mittel der Datenerhebung

    

   

§ 16 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlun-

gen sowie an gefährlichen Orten und an oder in besonders gefährdeten 

Objekten sowie zur Eigensicherung

(1) Die Polizei kann bei oder im unmittelbaren Zusammenhang mit öffentli-

chen Veranstaltungen oder Ansammlungen, die nicht dem Landesversamm-

lungsgesetz unterliegen, personenbezogene Daten, auch durch den Einsatz 

technischer Mittel zur Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen, über 

Teilnehmer erheben, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfer-

tigen, dass dabei Straftaten begangen werden. Dabei dürfen auch personenbe-

zogene Daten über andere Personen erhoben werden, soweit dies erforderlich 

ist, um eine Datenerhebung nach Satz 1 durchführen zu können.

(2) Die Polizei kann an oder in den in § 20 Abs. 2 Nr. 3 genannten Objekten 

Bild- und Tonaufnahmen oder -aufzeichnungen über die für eine Gefahr Ver-

15 Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung v. 20.5.2014 (GVBl. LSA 
182, 183, ber. 380), zuletzt geändert am 27.2.2023 (GVBl. LSA 50, 53).



antwortlichen anfertigen, soweit tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme 

rechtfertigen, dass an oder in Objekten dieser Art Straftaten begangen werden 

sollen, durch die Personen, diese Objekte oder darin befindliche Sachen ge-

fährdet sind. Die Polizei kann ferner an den in § 20 Abs. 2 Nr. 1 genannten 

Orten Bildaufnahmen oder -aufzeichnungen anfertigen. Absatz 1 Satz 2 gilt 

entsprechend. Über die nach Satz 2 getroffenen, bereits abgeschlossenen Maß-

nahmen hat das für öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständige Ministeri-

um im Abstand von zwei Jahren einen schriftlichen Bericht an den Landtag 

vorzulegen.

(3) Die Polizei kann im öffentlichen Verkehrsraum, an in § 43 Abs. 7 ge-

nannten Orten, in Dienstkraftfahrzeugen oder Dienstgebäuden der Polizei, 

ausgenommen Gewahrsamsräumen, bei der Durchführung von Maßnahmen 

zur Gefahrenabwehr oder zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswid-

rigkeiten personenbezogene Daten einer Person durch den Einsatz technischer 

Mittel zur Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen

1. kurzzeitig technisch erheben oder

2. erheben, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass 

dies zur Abwehr einer Gefahr für Leib oder Leben der Polizeibeamten oder 

Dritter erforderlich ist.

Absatz 1 Satz 2 und § 17 Abs. 4a bis 4d gelten entsprechend. Die Aufzeich-

nungen nach Satz 1 Nr. 1 sind automatisch nach höchstens zwei Minuten zu 

löschen, es sei denn, es erfolgt eine Erhebung nach Satz 1 Nr. 2. § 43 Abs. 7 



dieses Gesetzes und § 18 des Landesversammlungsgesetzes finden 

Anwendung.

(4) Auf den Einsatz technischer Mittel ist bei Erhebungen nach Absatze 3 stets

und bei Erhebungen nach den Absätzen 1 und 2 dann hinzuweisen, wenn dies 

tatsächlich möglich ist und soweit dadurch nicht der Zweck der Maßnahme 

gefährdet wird.

(5) Die Aufzeichnungen sind nach Ablauf des Zeitraumes, der für die Feststel-

lung ausreicht, ob die Aufzeichnungen im Sinne des Satzes 3 benötigt werden,

zu löschen. Im Übrigen sind Bild- und Tonaufzeichnungen sowie in einem 

Dateisystem gespeicherte personenbezogene Daten spätestens einen Monat 

nach der Datenerhebung zu löschen oder zu vernichten. Dies gilt nicht, wenn 

die Daten zur Verfolgung von Straftaten benötigt werden oder tatsächliche 

Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass die Person künftig Straftaten 

begehen wird und die Aufbewahrung zur vorbeugenden Bekämpfung von 

Straftaten von erheblicher Bedeutung erforderlich ist. In den in Satz 3 ge-

nannten Fällen müssen personenbezogene Daten unbeteiligter Personen ge-

löscht oder unkenntlich gemacht werden, soweit dies ohne unverhältnismäßig 

hohen Aufwand möglich ist. § 15 Abs. 7 Satz 3 Halbsatz 2 gilt entsprechend. 

Die §§ 25 und 25a bleiben unberührt.

(6) Abweichend von Absatz 5 Satz 1 und 2 tritt bei Aufzeichnungen nach Ab-

satz 3 Satz 1 anstelle der Löschung die Sperrung. Gesperrte Aufzeichnungen 

sind drei Monate nach ihrer Erhebung zu löschen. § 14 Abs. 3 des Daten-



schutzrichtlinienumsetzungsgesetzes Sachsen-Anhalt und § 32 finden Anwen-

dung.

§ 17 Datenerhebung durch Observation und Einsatz technischer Mittel

(1) Im Sinne dieser Bestimmung ist

1. Observation

die planmäßig angelegte Beobachtung, die innerhalb einer Woche länger als 

24 Stunden oder über den Zeitraum einer Woche hinaus vorgesehen ist oder 

tatsächlich durchgeführt wird;

2. Einsatz technischer Mittel

ihre für die betroffene Person nicht erkennbare Anwendung, insbesonderezur 

Anfertigung von Bildaufnahmen oder -aufzeichnungen sowie zum Abhören 

oder Aufzeichnen des gesprochenen Wortes. …

BPolG 15  LVwG Schleswig-Holstein16 
§ 26 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen oder An-

sammlungen 

§ 28 Besondere Mittel der Datenerhebung

§ 184 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlun-

gen sowie auf öffentlichen Flächen

(1) Bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen oder An-

16 Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz - LVwG) in der Fassung der Bekanntmachung v. 2.6.1992 
(GVOBl. 243, 534), letzte Änderung am 20.6.2025 (GVOBl. Nr. 76).



    

sammlungen, die nicht dem Versammlungsgesetz unterliegen, können perso-

nenbezogene Daten erhoben werden, wenn Tatsachen dafür sprechen, daß von

den Betroffenen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeu-

tung begangen werden. Der offene Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung 

von Bildaufnahmen, Bild- oder Tonaufzeichnungen ist nur gegen die in den 

§§ 218 und 219 genannten Personen zulässig.

(2) Allgemein zugängliche Flächen und Räume dürfen mittels Bildübertra-

gung beobachtet werden, soweit dies zur Aufgabenerfüllung nach § 162 erfor-

derlich ist. Der offene Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bild-

aufnahmen oder Bildaufzeichnungen in und an allgemein zugänglichen Flä-

chen und Räumen, die Kriminalitäts- oder Gefahrenschwerpunkte sind, ist zu-

lässig, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass Schäden für Leib, 

Leben oder Freiheit oder gleichgewichtige Schäden für andere Rechtsgüter zu 

erwarten sind. Die Maßnahme nach Satz 2 ist örtlich auf den erforderlichen 

Bereich zu beschränken und auf sechs Monate zu befristen. Eine Verlängerung

ist nur zulässig, sofern die Voraussetzungen nach Satz 2 weiterhin vorliegen.

(3) Zum Schutz einer Polizeivollzugsbeamtin oder eines Polizeivollzugsbeam-

ten oder eines Dritten kann die Polizei bei polizeilichen Maßnahmen nach die-

sem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften erforderlichenfalls personenbe-

zogene Daten offen durch Bildaufnahmen und Bild- oder Tonaufzeichnungen 

anfertigen. Die Aufnahmen und Aufzeichnungen sind spätestens drei Tage 

nach dem Anfertigen zu löschen. Dies gilt nicht, wenn diese zur Verfolgung 



von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung benötigt

werden.

(4) Die Datenerhebung nach den Absätzen 1 bis 3 darf auch durchgeführt wer-

den, wenn Dritte unvermeidbar betroffen sind. Die angefertigten Bildaufnah-

men, Bild- und Tonaufzeichnungen sowie sonstige dabei gewonnene perso-

nenbezogene Daten sind außer bei Maßnahmen nach Absatz 3 spätestens ei-

nen Monat nach ihrer Erhebung zu löschen oder zu vernichten. Dies gilt nicht, 

wenn sie zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von er-

heblicher Bedeutung benötigt werden oder Tatsachen dafür sprechen, dass die 

Person künftig vergleichbare Straftaten oder Straftaten im Sinne des § 179 

Abs. 2 begehen wird. Die Zweckänderung der Daten muss im Einzelfall fest-

gestellt und dokumentiert werden. Eine Unterrichtung der unvermeidbar be-

troffenen Dritten im Sinne von Satz 1 und der von Maßnahmen nach Absatz 1 

bis 3 Betroffenen unterbleibt, wenn sie innerhalb der in Satz 2 genannten Fris-

ten nur mit unverhältnismäßigen Ermittlungen möglich wäre, insbesondere 

wenn dadurch eine Grundrechtseingriffsvertiefung zu befürchten ist oder 

wenn überwiegend schutzwürdige Belange anderer Betroffener entgegenste-

hen.

(5) Auf den Umstand einer offenen Datenerhebung bei Maßnahmen nach den 

Absätzen 1 bis 3 ist in geeigneter Weise hinzuweisen, soweit nicht die Maß-

nahme im Einzelfall offensichtlich ist.



§ 185 Besondere Mittel der Datenerhebung

(1) Besondere Mittel der Datenerhebung sind

1. die planmäßig angelegte Beobachtung einer Person, die

a) innerhalb einer Woche länger als 24 Stunden oder

b) über den Zeitraum einer Woche hinaus vorgesehen ist oder tatsächlich

durchgeführt wird (Observation),

2. der verdeckte Einsatz technischer Mittel

a) zur Anfertigung von Bildaufnahmen oder -aufzeichnungen,

b) zur Feststellung des Standortes oder der Bewegungen einer Person oder ei-

ner beweglichen Sache oder

c) zum Abhören oder Aufzeichnen des nichtöffentlich gesprochenen Wortes,

3. der Einsatz einer Polizeivollzugsbeamtin oder eines Polizeivollzugsbeamten

unter einer ihr oder ihm verliehenen, auf Dauer angelegten Legende (Ver-

deckte Ermittlerin, Verdeckter Ermittler).…



BPolG 16  ThürPAG17

§ 26 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen oder An-

sammlungen 

§ 28 Besondere Mittel der Datenerhebung

§ 33 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlun-

gen, an besonderen Orten sowie durch anlassbezogene automatisierte 

Kraftfahrzeugkennzeichenerkennung

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten, auch durch den Einsatz techni-

scher Mittel zur Anfertigung von Bild- und Tonaufnahmen oder Aufzeich-

nungen, bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen und 

Ansammlungen, die nicht dem Versammlungsgesetz unterliegen, erheben, so-

weit tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, daß Gefahren für 

die öffentliche Sicherheit oder Ordnung entstehen. 

(2) Die Polizei kann

1.an einem öffentlich zugänglichen Ort, soweit tatsächliche Anhaltspunkte die 

Annahme rechtfertigen, dass dort Straftaten verabredet, vorbereitet oder ver-

übt werden sollen,

2. an oder in gefährdeten Anlagen oder Objekten nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 oder 

17 Thüringer Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Polizei (Polizeiaufgabengesetz - PAG) v. 4.6.1992 (GVBl. 199), zuletzt geändert am 29.7.2022 
(GVBl. 323)



in deren unmittelbaren Nähe, soweit tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme 

rechtfertigen, dass dort Straftaten begangen werden sollen, durch die Perso-

nen, Objekte, Sach- oder Vermögenswerte gefährdet sind,

zur Gefahrenabwehr mittels Bildübertragung offen beobachten oder 

Bildaufzeichnungen von Personen anfertigen. Die Maßnahme ist durch 

geeignete Hinweise erkennbar zu machen.

(3) Die Datenerhebung darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unver-

meidbar betroffen werden. Bild- und Tonaufnahmen oder Aufzeichnungen 

und daraus gefertigte Unterlagen sind spätestens einen Monat nach der Daten-

erhebung zu löschen oder zu vernichten, soweit sie nicht zur Verfolgung von 

Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder Straftaten benötigt 

werden. Maßnahmen nach Absatz 2 bedürfen der Zustimmung des für die Po-

lizei zuständigen Ministeriums. Dieses unterrichtet den Landesbeauftragten 

für den Datenschutz.

(4) Die Aufzeichnungs- und Übertragungsgeräte nach Absatz 2 sollen mit 

technischen Vorkehrungen ausgestattet sein, die insbesondere durch Aufnah-

me-, Löschungs-, Sperrungs- und Berechtigungssysteme eine hohe Datensi-

cherheit und einen hohen Datenschutz gewährleisten.

(5) Für Datenerhebungen durch die Polizei bei oder im Zusammenhang mit öf-

fentlichen Versammlungen und Aufzügen gelten die §§ 12a und 19a des Ver-

sammlungsgesetzes. § 41 Abs. 2 bleibt unberührt.

(6) Die Polizei kann unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 Nr. 2 bis 4, 



wenn eine Anhaltemöglichkeit der Person zur Identitätsfeststellung gewähr-

leistet ist, personenbezogene Daten (Kraftfahrzeugkennzeichen sowie Ort, Da-

tum, Uhrzeit und Fahrtrichtung) durch den Einsatz technischer Mittel zur elek-

tronischen Erkennung von Kraftfahrzeugkennzeichen automatisiert erheben 

(automatisierte Kraftfahrzeugkennzeichenerkennung) und zur Datenübertra-

gung zwischenspeichern, um diese Daten für einen sofortigen Datenabgleich 

zur Verhütung oder Unterbindung von Straftaten oder zur Eigentumssicherung

nutzen zu können. Die automatisierte Kraftfahrzeugkennzeichenerkennung 

darf nicht flächendeckend durchgeführt werden.

§ 33a Offener Einsatz technischer Mittel zur Bild- und Tonaufnahme und

-aufzeichnung

(1) Bei Maßnahmen der Gefahrenabwehr,  Maßnahmen zur Verfolgung von

Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten sowie bei Personen- und Fahrzeugkon-

trollen an öffentlich zugänglichen Orten kann die Polizei offen personenbezo-

gene Daten durch Bild- und Tonaufzeichnungen mittels körpernah getragener

Aufnahmegeräte als  dauerhafte  Aufzeichnung erheben,  wenn Tatsachen die

Annahme rechtfertigen, dass dies zum Schutz von Polizeibeamten oder Dritten

gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. Die Erhebung nach

Satz 1 darf auch  mittels fest installierten Aufnahmegeräten in polizeilich ge-

nutzten Fahrzeugen stattfinden.

(2) Eine dauerhafte Aufzeichnung nach Absatz 1 Satz 1 durch mit körpernah 

getragenen Aufnahmegeräten ausgestattete Polizeibeamte soll erfolgen, wenn 



durch diese unmittelbarer Zwang gegen eine Person angedroht oder ange-

wandt wird und dabei die Umstände eine Bild- und Tonaufzeichnung zulassen.

Sie soll ebenso durch mit körpernah getragenen Aufnahmegeräten ausgestatte-

te Polizeibeamte erfolgen, wenn diese sich im unmittelbaren Bereich einer po-

lizeilichen Maßnahme befinden, bei der der unmittelbaren Zwang ausübende 

oder androhende Polizeibeamte selbst kein körpernah getragenes Aufnahme-

gerät führt oder verhindert ist, eine dauerhafte Aufzeichnung auszulösen, so-

fern dabei die Umstände eine Bild- und Tonaufzeichnung zulassen. Wird ab 

dem 31. Dezember 2024 durch mit körpernah getragenen Aufnahmegeräten 

ausgestattete Polizeibeamte die Dienstpistole aus der dafür vorgesehenen Tra-

gevorrichtung entnommen, um deren Gebrauch anzudrohen oder diese gegen 

eine Person anzuwenden, soll eine technisch automatisierte Auslösung der 

dauerhaften Aufzeichnung erfolgen. Die dauerhafte Aufzeichnung soll außer-

dem erfolgen, wenn es von einer Person, die von einer polizeilichen Maßnah-

me betroffen ist, ausdrücklich verlangt wird.

(3) Die in Absatz 1 genannten technischen Mittel dürfen in ihrem Zwischen-

speicher Bild- und Tonaufnahmen flüchtig für maximal 30 Sekunden spei-

chern. Die flüchtigen Daten im Zwischenspeicher sind automatisiert nach 30 

Sekunden unwiderruflich und vollständig zu löschen, außer es erfolgt eine 

dauerhafte Aufzeichnung nach Absatz 1 oder Absatz 2. In einem solchen Fall 

der dauerhaften Aufzeichnung dürfen auch die im Zwischenspeicher erfassten 

Daten bis zu einer Dauer von 30 Sekunden vor dem Beginn der Bild- und 



Tonaufzeichnung dauerhaft gespeichert werden. Die Erhebung nach Absatz 1, 

Absatz 2 sowie Absatz 3 Satz 1 darf auch erfolgen, wenn Dritte unvermeidbar 

betroffen sind. Die Beendigung der Aufzeichnung erfolgt unmittelbar mit 

Abschluss der Maßnahme, in deren Rahmen die Aufnahme entstanden ist.

(4) Das offene Tragen der Aufnahmegeräte ist durch geeignete Maßnahmen 

erkennbar zu machen. Die dauerhafte Aufnahme ist der betroffenen Person 

vorab anzukündigen. Das Auslösen der Aufnahme ist ihr unverzüglich mitzu-

teilen. Bei Gefahr im Verzug können die Ankündigung und Mitteilung unter-

bleiben. Die Mitteilung ist in diesem Fall unverzüglich nachzuholen. Eine Ak-

tivierung der dauerhaften Aufzeichnung muss geräteseitig optisch oder akus-

tisch erkennbar sein. Wenn es die Einsatzsituation zulässt, muss der Betroffe-

ne spätestens mit Abschluss der Maßnahme über den Anspruch und die Mög-

lichkeit der Einsichtnahme hingewiesen werden.

(5) In Wohn- und Nebenräumen sowie in dazugehörigem befriedetem priva-

tem Besitztum sind Aufzeichnungen nach Absatz 1 und Absatz 2 nicht zuläs-

sig. Ebenso sind Aufzeichnungen in solchen Arbeits-, Betriebs- und Ge-

schäftsräumen, die der Ausübung der Tätigkeit von Berufsgeheimnisträgern 

und Berufshelfern nach den §§ 53, 53a StPO dienen, nicht zulässig. Aufzeich-

nungen mittels offen körpernah getragener Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte 

sind in allen übrigen Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräumen abweichend zu 

Satz 2 nur dann zulässig, wenn die Voraussetzungen von § 25 Abs. 4 gegeben 

sind und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dies zur Abwehr einer ge-



genwärtigen erheblichen Gefahr für Leib oder Leben der eingesetzten Polizei-

beamten oder eines Dritten erforderlich ist. Dies gilt auch außerhalb der Ar-

beits-, Geschäfts- oder Aufenthaltszeiten. Die Aufzeichnung soll außerdem er-

folgen, wenn es von einer Person, die von einer polizeilichen Maßnahme be-

troffen ist, ausdrücklich verlangt wird. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Der 

Einsatz von körpernah getragenen Aufzeichnungsgeräten in Arbeits-, Be-

triebs- und Geschäftsräumen nach Satz 3 soll gegenüber den Betroffenen in 

geeigneter Weise dokumentiert werden, Absatz 4 gilt entsprechend. Eine Ver-

wertung der nach Satz 3 erlangten Erkenntnisse ist zum Zweck der Gefahren-

abwehr nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richter-

lich festgestellt wurde. Flüchtige Speicherungen im Bereitschaftsbetrieb nach 

Absatz 3 Satz 1 in Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräumen sind nach Mög-

lichkeit zu vermeiden. Die Verwertung von dauerhaft gespeicherten flüchtigen

Aufzeichnungen nach Absatz 3 Satz 3 in Arbeits-, Betriebs- und Geschäfts-

räumen ist nicht zulässig, sie sind unverzüglich zu löschen.

(6) Die Aufzeichnung personenbezogener Daten, die dem Kernbereich priva-

ter Lebensgestaltung zuzurechnen sind, ist unzulässig. Ergeben sich tatsächli-

che Anhaltspunkte dafür, dass Daten nach Satz 1 erfasst werden, ist der Auf-

zeichnungsvorgang unverzüglich zu unterbrechen. Nach einer Unterbrechung 

darf die Aufzeichnung nur fortgesetzt werden, wenn aufgrund geänderter Um-

stände davon ausgegangen werden kann, dass die Gründe, die zur Unterbre-

chung geführt haben, nicht mehr vorliegen. Aufzeichnungen über solche Äu-



ßerungen und Handlungen dürfen nicht weiterverarbeitet werden und sind un-

verzüglich durch die berechtigte Person, spätestens jedoch binnen 48 Stunden 

zu löschen. Die Tatsache ihrer Erlangung und die Löschung der Daten sind zu 

dokumentieren. Absatz 7 Satz 4 bis 6 gilt entsprechend. Bestehen Zweifel hin-

sichtlich einer etwaigen Kernbereichsrelevanz erhobener Daten, sind diese un-

verzüglich dem behördlichen Datenschutzbeauftragten und einer von dem Be-

hördenleiter beauftragten Leitungsperson des höheren Polizeivollzugsdienstes 

zur Durchsicht vorzulegen.

(7) Die dauerhaften Aufzeichnungen nach Absatz 1 und 2 sind verschlüsselt 

sowie manipulationssicher anzufertigen und aufzubewahren. Die Aufzeich-

nungen sind 30 Tage nach ihrer Anfertigung automatisiert zu löschen. Dies 

gilt nicht, wenn die Aufzeichnungen

1. zur Verfolgung von Straftaten,

2. für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit auf Verlangen der von der polizei-

lichen Maßnahme betroffenen Person,

3. zur Durchführung von Maßnahmen der Dienst- und Fachaufsicht oder von 

Disziplinarverfahren durch den Leiter der Polizeibehörde oder einen von ihm 

besonders beauftragten Polizeibeamten oder eine mittels Rechtsverordnung 

durch das für die Polizei zuständige Ministerium festgelegten Stelle, sofern im

Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die auf ein vorschriftswidri-

ges Verhalten deuten und es sich dabei nicht um eine Bagatellverfehlung han-

delt,



4. für die Aufgabenerfüllung des Thüringer Landesbeauftragten für den Daten-

schutz und die Informationsfreiheit gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6 ThürDSG zur Un-

tersuchung des Gegenstands der Beschwerde einer betroffenen Person oder

5. zur unabhängigen wissenschaftlichen Evaluierung dieser Vorschrift gemäß 

§ 78, wobei maximal Daten aus einem Erhebungszeitraum von 6 Monaten ver-

wendet werden dürfen,

benötigt werden. § 40 Abs. 4 Satz 1 und 2 bleibt unberührt. In Ausnahmefäl-

len sind frühzeitigere manuelle Löschungen durch berechtigte Personen dann 

möglich, wenn der Kernbereich privater Lebensgestaltung betroffen ist (Ab-

satz 6 Satz 4), ein Antrag auf Löschung von Betroffenen der polizeilichen 

Maßnahme gestellt wurde oder Daten erhoben wurden, die offensichtlich nicht

im Zusammenhang mit polizeilichen Maßnahmen gegen Personen stehen. 

Durch technische und organisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass an

der Datenerhebung nach Absatz 1 und 2 Beteiligte oder von der Aufzeichnung

betroffene Polizeibeamte die gespeicherten Bild- und Tonaufzeichnungen we-

der bearbeiten noch löschen können. Die Löschung der Bild- und Tonauf-

zeichnungen ist zu dokumentieren. Die Dokumentation darf ausschließlich für 

Zwecke der Datenschutzkontrolle verwendet werden; sie ist frühestens nach 

Abschluss der Datenschutzkontrolle und spätestens nach 24 Monaten zu lö-

schen.

(8) Maßnahmen nach dieser Vorschrift sind zu dokumentieren. Die Landesre-

gierung unterrichtet den Landtag in jährlichen Abständen über den offenen 



Einsatz technischer Mittel zur Bild- und Tonaufzeichnung nach Absatz 1 bis 

7.

(9) Eine Verknüpfung der Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte mit Gesichtser-

kennungssoftware ist ausgeschlossen.

§ 34 Besondere Mittel der Datenerhebung

(1) Die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr für den Bestand oder die Sicher-

heit der Bundesrepublik Deutschland oder eines Landes, für Leben, Gesund-

heit oder Freiheit einer Person oder zur Abwehr einer gemeinen Gefahr für Sa-

chen

1. über die für die Gefahr Verantwortlichen oder

2. über Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie für 

die für die Gefahr Verantwortlichen bestimmte oder von diesen herrührende 

Mitteilungen entgegennehmen oder weitergeben,

Daten durch den Einsatz von besonderen Mitteln nach Absatz 2 erheben. Die 

Anordnung der Maßnahme ist unzulässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte 

für die Annahme vorliegen, dass durch die Maßnahme allein Kenntnisse aus 

dem Kernbereich privater Lebensgestaltung erlangt würden. Die Anordnung 

der Maßnahme nach Satz 1 Nr. 2 ist unzulässig, wenn die Person das Recht 

zur Verweigerung der Aussage nach den §§ 53 oder 53a StPO hätte. Die Da-

tenerhebung darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betrof-

fen werden.



(2) Besondere Mittel der Datenerhebung sind 

1. die planmäßig angelegte Beobachtung einer Person, die durchgehend länger

als 24 Stunden oder an mehr als zwei Tagen durchgeführt werden soll (län-

gerfristige Observation), 

2. der verdeckte Einsatz technischer Mittel

a) zur Ermittlung des Aufenthaltsorts einer Person,

b) zur Anfertigung von Bildaufzeichnungen,

c) zum Abhören oder zur Aufzeichnung des nicht öffentlich gesprochenen 

Wortes,

3. der Einsatz von Polizeibeamten unter einer Legende (verdeckte Ermittler),

4. der Einsatz sonstiger nicht offen ermittelnder Polizeibeamter und 

5. der Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten 

nicht bekannt ist (Vertrauenspersonen).

II. Beispiele Datenerhebung durch Polizei

Bund Landespolizeigesetze

BPolG

Abschn. 2, UAbschn. 2, Teil 1, §§ 21 ff. besondere Befugnisse 

Datenerhebung

§ 21 Erhebung personenbezogener Daten

(1) Die Bundespolizei kann, sofern in diesem Abschnitt nichts anderes 
bestimmt ist, personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur Erfül-

BremPolG 

3. Abschn., 1. UAbschn. Datenerhebung, §§ 25 ff.

§ 25 Grundsätze

(1) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich bei der betroffenen Person mit
ihrer Kenntnis zu erheben. Bei einer Behörde oder sonstigen öffentlichen 
Stelle oder bei einem Dritten dürfen personenbezogene Daten ohne Kenntnis 



lung einer ihr obliegenden Aufgabe erforderlich ist.
(2) Zur Verhütung von Straftaten ist eine Erhebung personenbezogener
Daten nur zulässig, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß 
1. die Person Straftaten im Sinne des § 12 Abs. 1 mit erheblicher Be-
deutung begehen will und die Daten zur Verhütung solcher Straftaten 
erforderlich sind oder
2. die Person mit einer in Nummer 1 genannten Person in einer Weise 
in Verbindung steht oder eine solche Verbindung hergestellt wird, die 
erwarten läßt, daß die Maßnahme zur Verhütung von Straftaten im Sin-
ne der Nummer 1 führen wird und dies auf andere Weise aussichtslos 
oder wesentlich erschwert wäre.
(3) Personenbezogene Daten sind offen und beim Betroffenen zu erhe-
ben. Sie können bei anderen öffentlichen oder bei nicht-öffentlichen 
Stellen erhoben werden, wenn die Erhebung beim Betroffenen nicht 
möglich ist oder durch sie die Erfüllung der der Bundespolizei oblie-
genden Aufgaben gefährdet oder erheblich erschwert würde. Eine Da-
tenerhebung, die nicht als Maßnahme der Bundespolizei erkennbar 
sein soll, ist nur zulässig, wenn auf andere Weise die Erfüllung der der 
Bundespolizei obliegenden Aufgaben erheblich gefährdet wird oder 
wenn anzunehmen ist, daß dies dem überwiegenden Interesse der be-
troffenen Person entspricht.
(4) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen oder bei nicht-
öffentlichen Stellen erhoben, sind diese auf Verlangen auf den Umfang
ihrer Auskunftspflicht und auf die Rechtsgrundlage der Datenerhebung
hinzuweisen. Der Hinweis kann unterbleiben, wenn durch ihn die Er-
füllung der Aufgaben der Bundespolizei gefährdet oder erheblich er-
schwert würde. Sofern eine Auskunftspflicht nicht besteht, ist auf die 
Freiwilligkeit der Auskunft hinzuweisen.

§ 27 Selbsttätige Bildaufnahme- und Bildaufzeichnungsgeräte

Die Bundespolizei kann selbsttätige Bildaufnahme- und Bildaufzeich-

der betroffenen Person nur erhoben werden, soweit
1. eine Rechtsvorschrift dies ausdrücklich erlaubt oder anordnet,
2. Angaben der betroffenen Person überprüft werden müssen, weil tatsächliche
Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen,
3. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen erhoben werden,
4. offensichtlich ist, dass die Verarbeitung im Interesse der betroffenen Person
liegt und sie der Verarbeitung zustimmen würde,
5. die Erhebung bei der betroffenen Person
a) nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich wäre und keine 
Anhaltspunkte bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen der be-
troffenen Person beeinträchtigt werden oder
b) die Erfüllung der polizeilichen Aufgaben erheblich gefährdet oder wesent-
lich erschwert würde.
(2) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich offen zu erheben. Eine Daten-
erhebung, die nicht als Maßnahme der Gefahrenabwehr erkennbar sein soll, ist
nur zulässig
1. in den Fällen der §§ 38 bis 48,
2. wenn andernfalls die Aufgabenerfüllung erheblich gefährdet würde oder
3. wenn dies dem Interesse der betroffenen Person entspricht.
Die Polizei darf in Fällen der Nummern 2 und 3 keine Mittel einsetzen oder 
Methoden anwenden, die nach Art oder Schwere des Eingriffs mit den beson-
deren Mitteln und Methoden nach §§ 38 bis 48 vergleichbar sind.

§ 32 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen 

sowie an besonders gefährdeten Objekten, Orten und Anlagen

§ 33 Datenverarbeitung durch den Einsatz körpernah getragener oder an 

polizeilich genutzten Fahrzeugen befestigter Aufnahmegeräte



nungsgeräte einsetzen, um 
1. unerlaubte Grenzübertritte oder Gefahren für die Sicherheit an der 
Grenze oder
2. Gefahren für die in § 23 Abs. 1 Nr. 4 bezeichneten Objekte oder für 
dort befindliche Personen oder Sachen
zu erkennen. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 muß der Einsatz derarti-
ger Geräte erkennbar sein. Werden auf diese Weise personenbezogene 
Daten aufgezeichnet, sind diese Aufzeichnungen in den Fällen des Sat-
zes 1 Nr. 1 spätestens nach zwei Tagen und in den Fällen des Satzes 1 
Nr. 2 spätestens nach 30 Tagen zu vernichten, soweit sie nicht zur Ab-
wehr einer gegenwärtigen Gefahr oder zur Verfolgung einer Straftat 
oder Ordnungswidrigkeit benötigt werden.

§ 27a Mobile Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte

(1) Die Bundespolizei kann an öffentlich zugänglichen Orten perso-
nenbezogene Daten durch die offene Anfertigung von Bild- und Ton-
aufzeichnungen mittels körpernah getragener Bild- und Tonaufzeich-
nungsgeräte erheben, wenn tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, dass 
dies erforderlich ist 
1. zum Schutz von Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei oder 
Dritten gegen eine Gefahr für Leib, Leben, Freiheit oder Eigentum 
oder
2. zur Verfolgung von 
a) Straftaten oder
b) Ordnungswidrigkeiten von auch im Einzelfall erheblicher Bedeu-
tung.
(2) Die Erhebung personenbezogener Daten kann auch dann erfolgen, 
wenn Dritte unvermeidbar betroffen sind. Auf Maßnahmen nach Ab-
satz 1 ist in geeigneter Form hinzuweisen; bei Gefahr im Verzug kann 
der Hinweis unterbleiben.
(3) Die Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte dürfen im Bereitschaftsbe-

§ 34 Datenerhebung innerhalb von polizeilich genutzten Räumen und 

Fahrzeugen

UAbschn. 2, Besondere Mittel und Methoden der Datenerhebung, §§ 35 

ff. 

§ 35 Datenerhebung mit besonderen Mitteln und Methoden

§ 36 Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung

§ 40 Datenerhebung durch Observation

(1) Eine planmäßig angelegte verdeckte Personenbeobachtung durch den Poli-
zeivollzugsdienst, die durchgehend länger als 24 Stunden dauern oder an mehr
als zwei Tagen stattfinden soll (längerfristige Observation), ist nur zulässig
1. zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit über 
die in den §§ 5 und 6 genannten Personen, wenn die Abwehr der Gefahr auf 
andere Weise nicht möglich erscheint,
2. zur Beobachtung von Personen, bei denen Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass sie innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine zumindest 
ihrer Art nach konkretisierte Weise, Straftaten von erheblicher Bedeutung be-
gehen werden, wenn die Verhütung der Straftaten auf andere Weise nicht 
möglich erscheint, sowie
3. zur Beobachtung von Kontakt- oder Begleitpersonen, wenn die Aufklärung 
des Sachverhaltes auf andere Weise nicht möglich erscheint.
Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar be-
troffen werden.
(2) Auf eine Observation, die nicht die in Absatz 1 genannten Voraussetzun-
gen erfüllt (kurzfristige Observation), finden Absatz 1 sowie § 35 Abs. 2 keine
Anwendung. Durch eine kurzfristige Observation darf der Polizeivollzugs-
dienst personenbezogene Daten nur erheben, soweit dies zum Zwecke der Ge-



trieb in ihrem Zwischenspeicher kurzzeitig Daten erfassen. Diese Da-
ten sind automatisch nach höchstens 30 Sekunden spurenlos zu lö-
schen, es sei denn, es erfolgt eine Aufnahme nach Absatz 1. In diesem 
Fall dürfen die nach Satz 1 erfassten Daten bis zu einer Dauer von 30 
Sekunden vor dem Beginn der Aufzeichnung nach Absatz 1 gespei-
chert werden.
(4) Werden nach Absatz 1 personenbezogene Daten aufgezeichnet, 
sind die Bild- und Tonaufzeichnungen 30 Tage aufzubewahren. Im 
Anschluss sind die Aufzeichnungen unverzüglich zu vernichten, soweit
sie nicht benötigt werden 
1. für die Verfolgung von 
a) Straftaten oder
b) Ordnungswidrigkeiten von auch im Einzelfall erheblicher Bedeu-
tung,
2. im Einzelfall zur Gefahrenabwehr oder
3. im Einzelfall, insbesondere auf Verlangen des Betroffenen, für die 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit von aufgezeichneten polizeilichen 
Maßnahmen.
Aufzeichnungen, die aus den in Satz 2 Nummer 2 aufgeführten Grün-
den nicht vernichtet wurden, sind in jedem Fall spätestens nach Ablauf 
von sechs Monaten nach ihrer Entstehung zu vernichten, es sei denn, 
sie werden inzwischen für Zwecke des Satzes 2 Nummer 1 Buchstabe 
a oder Nummer 3 benötigt.

§ 27b Anlassbezogene automatische Kennzeichenerfassung

(1) Die Bundespolizei kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 Ab-
satz 2 im öffentlichen Verkehrsraum vorübergehend und nicht flächen-
deckend die Kennzeichen von Fahrzeugen ohne Wissen der Person 
durch den Einsatz technischer Mittel automatisch erheben, wenn 
1. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person erforderlich ist,

fahrenabwehr (§ 1 Abs. 1) erforderlich ist und wenn ohne diese Maßnahme die
Erfüllung der polizeilichen Aufgabe gefährdet würde. § 28 Abs. 2 gilt entspre-
chend.

§ 41 Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel

4. Abschnitt:Besondere Bestimmungen für Verarbeitungen zu Zwecken 

gemäß Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/680

1. Unterabschnitt:
Anwendungsbereich, Grundsätze der Datenverarbeitung
§ 59 Anwendungsbereich
(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts enthalten besondere Bestimmungen für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Polizei zum Zwecke
1. der Verhütung von Straftaten,
2. der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, die durch Straftaten
oder Ordnungswidrigkeiten hervorgerufen werden, oder
3. der Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten, soweit die Polizei die personenbezogenen Daten in 
einem nach Maßgabe dieses Gesetzes eingerichteten Informationssystem ver-
arbeitet.
(2) Die Vorschriften des 5. und 6. Unterabschnitts gelten darüber hinaus auch
für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Polizei zum Zwecke 
der Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten, soweit nicht in der Strafprozessordnung, im Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten, im Bundesdatenschutzgesetz oder in den hierzu 
erlassenen Vorschriften etwas anderes bestimmt ist. …

3. Unterabschnitt: Rechte der betroffenen Person
§ 71 Allgemeine Informationspflicht



2. dies auf Grund von tatsächlichen Anhaltspunkten für Straftaten von 
erheblicher Bedeutung, die gegen die Sicherheit der Grenze gerichtet 
sind, erfolgt oder
3. eine Person oder ein Fahrzeug durch die Bundespolizei oder eine an-
dere Behörde ausgeschrieben wurde und die Begehung einer Straftat 
von erheblicher Bedeutung durch diese Person oder mittels des ausge-
schriebenen Fahrzeugs unmittelbar bevorsteht oder andauert. ….

§ 37 Geltung des Bundesdatenschutzgesetzes

Bei der Erfüllung der der Bundespolizei nach den §§ 1 bis 7 
obliegenden Aufgaben finden § 3 Abs. 2 und 8 Satz 1, § 4 Abs. 2 und 
3, §§ 4b, 4c, 10 Abs. 1, §§ 13, 14 Abs. 1, 2 und 5, §§ 15, 16, 18 Abs. 2 
Satz 2 und 3 sowie §§ 19a und 20 des Bundesdatenschutzgesetzes 
keine Anwendung.

Anmerkung: § 37 bezieht sich auf BDSG 2001, weder § 6b noch § 6c (Mobile 
personenbezogene Speicher- und Verarbeitungsmedien) werden genannt!

Die Polizei stellt in allgemeiner Form und öffentlich zugänglich die folgenden 
Informationen zur Verfügung:
1. die Zwecke der von ihr vorgenommenen Verarbeitungen,
2. die im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten beste-
henden Rechte der betroffenen Personen auf Auskunft, Berichtigung, Lös-
chung und Einschränkung der Verarbeitung, 
3. den Namen und die Kontaktdaten der Polizei und die Kontaktdaten der oder
des Datenschutzbeauftragten,
4. das Bestehen des Rechts nach § 87, die Landesbeauftragte oder den Landes-
beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit anzurufen, und
5. die Erreichbarkeit der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz und
Informationsfreiheit.

§ 72   Unterrichtung betroffener Personen

(1) Ist die Unterrichtung betroffener Personen über die Verarbeitung sie be-
treffender personenbezogener Daten in besonderen Rechtsvorschriften, ins-
besondere bei verdeckten Maßnahmen, vorgesehen oder angeordnet, hat diese 
Unterrichtung mindestens folgende Angaben zu enthalten:
1. die in § 71 genannten Angaben,
2. die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,
3. die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, 
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer,
4. gegebenenfalls die Kategorien von empfangende Stellen der personenbezo-
genen Daten,
5. erforderlichenfalls weitere Informationen, insbesondere wenn die personen-
bezogenen Daten ohne Wissen der betroffenen Person erhoben wurden sowie
6. gegebenenfalls das Vorliegen einer automatisierten Einzelentscheidung 
nach § 62 und Ausführungen zu den dabei berücksichtigten Einzelkriterien 
und ihrer Gewichtung.
(2) Die Polizei kann die Unterrichtung nach Absatz 1 aufschieben, einschrän-
ken oder unterlassen, soweit und solange durch die Unterrichtung
1. behördliche oder gerichtliche Untersuchungen, Ermittlungen oder Verfah-
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ren behindert würden,
2. die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung oder Verfolgung von Straftaten 
oder die Strafvollstreckung beeinträchtigt würden,
3. die öffentliche Sicherheit gefährdet würde oder
4. die Rechtsgüter Dritter gefährdet würden
und wenn das Interesse an dem Aufschub, der Einschränkung oder der Unter-
lassung der Unterrichtung gegenüber dem Informationsinteresse der betroffe-
nen Person überwiegt. § 73 Absatz 6 gilt entsprechend.
(3) Bezieht sich die Unterrichtung auf die Übermittlung personenbezogener 
Daten an Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst, den Mi-
litärischen Abschirmdienst oder, soweit die Sicherheit des Bundes berührt 
wird, andere Behörden des Geschäftsbereichs des für Verteidigung zuständi-
gen Bundesministeriums, ist sie nur mit Genehmigung dieser Stellen zulässig.
(4) Im Fall der Einschränkung der Unterrichtung nach Absatz 3 gilt § 73 Ab-
satz 5 entsprechend.

BW PolG (2020)   zur Umsetzung der JI-RL

1. Teil Recht der Polizei 
1. Abschn.  Aufgaben der Polizei

§ 11 Anwendungsbereich für die Datenverarbeitung
(1) Die §§ 12 bis 16 sowie die Vorschriften des 3. Abschnitts gelten für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Polizei im Rahmen der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Auf-
deckung oder Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, ein-
schließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit. Soweit besondere Rechtsvorschriften des Bundes auf die Verarbei-
tung personenbezogener Daten zu diesen Zwecken anzuwenden sind, gehen 
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sie den §§ 12 bis 16 sowie den Vorschriften des 3. Abschnitts vor.
(2) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Polizei zu ande-
ren als den in Absatz 1 genannten Zwecken gelten die Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, zuletzt ber. 
ABl. L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung sowie das 
Landesdatenschutzgesetz.
(3) Die §§ 12 bis 16 sowie die Vorschriften des 3. Abschnitts gelten für die 
ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten so-
wie für die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in 
einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.

§ 12 Begriffsbestimmungen für die Datenverarbeitung

§ 13 Allgemeine Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten
Personenbezogene Daten (§ 12 Nr. 1)
1. dürfen nur auf rechtmäßige Weise und nach Treu und Glauben verarbeitet 
(§ 12 Nr. 2) werden,
2. dürfen nur für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben 
werden und nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise 
verarbeitet werden,
3. müssen dem Verarbeitungszweck entsprechen, maßgeblich sein und dürfen 
in Bezug auf die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, nicht übermäßig sein,
4. müssen sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand 
sein; dabei sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbe-
zogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig 
sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden,
5. sind soweit wie möglich kenntlich zu machen, sofern sie nicht auf Tatsa-
chen, sondern auf persönlichen Einschätzungen beruhen,



6. dürfen nicht länger, als es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, er-
forderlich ist, in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der be-
troffenen Personen ermöglicht, und
7. dürfen nur in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicher-
heit der personenbezogenen Daten gewährleistet; hierzu gehört auch ein durch
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu gewährleistender 
Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung, unbeabsichtigtem 
Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung.
Die Einhaltung dieser Grundsätze muss nachgewiesen werden können.

§ 14 Allgemeine Regeln für die Erhebung personenbezogener Daten
(1) Personenbezogene Daten sind, soweit sie nicht aus allgemein zugänglichen
Quellen entnommen werden, bei der betroffenen Person mit ihrer Kenntnis zu 
erheben. Ohne Kenntnis der betroffenen Person oder bei Dritten dürfen perso-
nenbezogene Daten nur erhoben werden, wenn die Erhebung bei der betroffe-
nen Person nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist 
oder die Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben gefährden würde.
(2) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich offen zu erheben. Eine Daten-
erhebung, die nicht als polizeiliche Maßnahme erkennbar sein soll (verdeckte 
Datenerhebung), ist nur zulässig, wenn sonst die Wahrnehmung der polizeili-
chen Aufgabe gefährdet oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 
möglich oder wenn anzunehmen ist, dass dies den überwiegenden Interessen 
der betroffenen Person entspricht.
(3) Werden personenbezogene Daten offen erhoben, ist die betroffene Person 
bei schriftlicher Erhebung stets, sonst auf Verlangen auf die Rechtsgrundlage, 
auf eine im Einzelfall bestehende Auskunftspflicht oder auf die Freiwilligkeit 
der Auskunft hinzuweisen. Gegenüber Dritten unterbleibt der Hinweis, wenn 
hierdurch erkennbar schutzwürdige Interessen der betroffenen Person beein-
trächtigt werden können.

§ 15 Allgemeine Regeln für die weitere Verarbeitung personenbezogener 
Daten



§ 16 Allgemeine Regeln für die Übermittlung personenbezogener Daten

§ 43 Befragung und Datenerhebung
(1) Die Polizei kann jede Person befragen, wenn anzunehmen ist, dass sie 
sachdienliche Angaben machen kann, die zur Wahrnehmung einer bestimmten
polizeilichen Aufgabe erforderlich sind. Die Person ist dabei verpflichtet, Na-
me, Vorname, Datum und Ort der Geburt, Wohnanschrift und Staatsangehö-
rigkeit anzugeben. Dient die Befragung der Abwehr einer Gefahr für Leben, 
Gesundheit oder Freiheit einer Person oder für bedeutende fremde Sach- oder 
Vermögenswerte, ist die Person verpflichtet, über Satz 2 hinausgehende An-
gaben zu machen. § 10 bleibt unberührt. Zur Verweigerung der Auskunft ist 
eine Person in entsprechender Anwendung von § 52 Absatz 1 und 2 und § 55 
der Strafprozessordnung berechtigt, soweit sie durch die Auskunft sich selbst 
oder einen Angehörigen der Gefahr aussetzen würde, wegen einer Straftat 
oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden. Ein Auskunftsverweige-
rungsrecht nach Satz 5 besteht nicht, wenn die Auskunft für die Abwehr einer 
unmittelbar bevorstehenden Gefahr für Leben, Gesundheit oder Freiheit einer 
Person erforderlich ist. Die betroffene Person ist über ihr Recht zur Verweige-
rung der Auskunft zu belehren, wenn nach den Umständen davon auszugehen 
ist, dass ihr ein solches Recht zusteht. Besteht ein Auskunftsverweigerungs-
recht nicht, dürfen die aus der Befragung gewonnenen Auskünfte nur zur Ab-
wehr der in Satz 6 genannten Gefahren weiter verarbeitet werden. Wird die 
Auskunft unberechtigt verweigert, kann ein Zwangsgeld festgesetzt werden. 
Dieses ist zuvor in bestimmter Höhe anzudrohen. Für die Dauer der Befragung
kann die Person angehalten werden.
(2) Die Polizei kann Daten der in § 70 Nummer 6 genannten Personen sowie 
anderer Personen erheben, soweit dies zur Abwehr einer Gefahr oder zur Be-
seitigung einer Störung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung erforderlich 
ist und die Befugnisse der Polizei nicht anderweitig geregelt sind.
(3) Der Polizeivollzugsdienst kann Daten der in § 70 Nummern 3 bis 5 ge-
nannten Personen erheben, soweit dies zur vorbeugenden Bekämpfung von 



Straftaten erforderlich ist.
(4) Die Polizei kann Daten von Personen erheben, soweit dies zur Erfüllung 
von ihr durch andere Rechtsvorschriften übertragenen Aufgaben erforderlich 
ist.

§ 70 Unterscheidung verschiedener Kategorien betroffener Personen
Die Polizei hat bei der Verarbeitung personenbezogener Daten so weit wie 
möglich zwischen verschiedenen Kategorien betroffener Personen zu unter-
scheiden, darunter:
1. verurteilte Straftäter,
2. Personen, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass sie eine 
Straftat begangen haben,
3. Personen, bei denen bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
sie innerhalb eines überschaubaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art 
nach konkretisierte Weise eine Straftat begehen werden oder deren individu-
elles Verhalten die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie innerhalb 
eines überschaubaren Zeitraums eine Straftat begehen werden,
4. Opfer einer Straftat oder Personen, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte 
vorliegen, dass sie Opfer einer Straftat sind oder werden,
5. andere Personen wie insbesondere Zeugen, Hinweisgeber oder Personen, 
die mit den in den Nummern 1 bis 4 genannten Personen in Kontakt oder Ver-
bindung stehen, sowie
6. Personen, die nach den §§ 6 oder 7 verantwortlich sind.
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